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Medizinische Dienste

Polizei • Feuerwehr • Rettungsdienste

 ■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sie erreichen den ärztlichen Bereitschaftsdienst der 
Kassenärztlichen Vereinigung kostenlos unter der bun-
desweit einheitlichen Rufnummer 116117 rund um die 
Uhr an allen Tagen des Jahres.
Zusätzlich ist die ärztliche sowie kinderärztliche 
Bereitschaftsdienstpraxis Saarlouis im Marienhaus 
Klinikum Saarlouis, Kapuzinerstraße 4, 66740 
Saarlouis (Tel.-Nr. 0 18 05 / 66 30 03) zu folgenden 
Zeiten geöffnet:
Von Samstag 08.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr,
an Feiertagen (inkl. Heiligabend / Silvester),
an Rosenmontag sowie
an Brückentagen.
Bei Lebensgefahr rufen Sie bitte den Notarzt über 
die Rettungsleitstelle 19 222 oder 112.
Bei Handy bitte nur mit Vorwahl (0681).

 ■ Notfalldienst der Zahnärzte
(nur für dringende Fälle nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung)
12./13. März 2022
Reinecke Cécile, Saarlouis, 06831/41186

 ■ Apothekendienst
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.00 Uhr des ange-
zeigten Tages und endet um 8.00 Uhr des Folgetages
11. März 2022
Apollonia-Apotheke, Lebacher Straße 33,  
Saarlouis-Fraulautern, 06831/82828
12. März 2022
Marien-Apotheke, Kirchstraße 9, Bous, 06834/2300
13. März 2022
Löwen-Apotheke, Lebacher Straße 11,  
Saarwellingen; 06838/2739
14. März 2022
Limberg-Apotheke, Saarstraße 2,  
Wallerfangen; 06831/61777

15. März 2022
Doc`s Apotheke, Dillingen, Friedrich-Ebert-Str. 40, 
06831/78000
16. März 2022
Cristall-Apotheke, Kirchstraße 28,  
Bous, 06834/770790
17. März 2022
City-Apotheke Seelbach, Saarlouis,  
Titzstr. 17, 06831/5014486
18. März 2022
Vauban-Apotheke Trennheuser OHG Saarlouis, 
Vaubanstr. 27, Tel.: 06831/986150

 ■ Notfalldienst der Tierärzte
(nur für dringende Fälle nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung)
Der Notdienst an Wochenenden beginnt jeweils am 
Freitag um 18.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 
Uhr.
12./13. März 2022
Dr. Annerose Mosbach, Waldstraße 102, 
66701 Beckingen, 06835/7001
Darüberhinaus sind die tierärztlichen Kliniken ganzjäh-
rig rund um die Uhr dienstbereit:
Tierärztliche Klinik für Kleintiere Arz
Kaiserslauterer Str. 44, 66123 Saarbrücken
Telefon: (0681) 3 32 32
http://www.tierklinik-arz.de
Tierärztliche Klinik für Kleintiere 
Drs. Kehr, Pack und Scherer
Hüttenstraße 20, 66583 Spiesen-Elversberg
Telefon: (06821) 179494
http://www.tierklinik-elversberg.de
Tierärztliche Klinik für Pferde 
Drs. Rupp, Schwarz und Anen
Raiffeisenstr. 100, 66802 Überherrn
Telefon: (06836) 91 90 80
http://www.pferdeklinik-altforweiler.de

 ■ NOTRUF
POLIZEI ....................................................................................... 110
FEUERWEHR .............................................................................. 112
RETTUNGSDIENST ..................................................................... 112
Giftinformationszentrum (GIZ) Mainz  ....................... 06131/19240

 ■ Polizei Ensdorf
Telefon: ..................................................................................... 54522

 ■ Polizeirevier Bous
Telefon: ............................................................................ 06834/9250

 ■ Freiwillige Feuerwehr
Feuerwehrgerätehaus .....................................................Tel. 9669790

Wehrführer Jürgen Wolfert ................................................Tel. 958535
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unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlags oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung 
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Kirchen • Kindergarten • Bildung • Soziale Dienste • Sonstige

 ■ Pfarrämter
Pfarreiengemeinschaft Bous, St. Peter - Ensdorf St. Marien
Pastor Christian Müller
Pfarrsekretärinnen: Katrin Blohm, Christine Hawner, Elisabeth Jenal
Kath. Pfarramt St. Peter Bous ......................................... 06834/2378
Kath. Pfarramt St. Marien Ensdorf ................................ 06831/52264

 ■ Dekanat Saarlouis
Dekanatsbüro: Kleinstraße 58,
66740 Saarlouis-Lisdorf ......................................Tel. 06831/7699550

 ■ Evang. Kirchengemeinde Schwalbach
Pfarrbezirk I: Schwalbach (Griesborn, Hülzweiler), Elm (Derlen,
Knausholz, Sprengen), Saarwellingen und Schwarzenholz,
Pfarrer Reinhard Janich, Schwalbach .....................Tel. 06834/53546
Pfarrbezirk II: Bous und Ensdorf
Pfarrerin Juliane Opiolla, Bous ............................Tel. 06834/7801752
Pfarrerin Inge Wiehle ...........................................Tel. 06898/4480781
Gemeindebüro Schwalbach ..................................Tel. 06834/956970
Öffnungszeiten Mo., Di., Do., und
Fr.: 8:30 bis 12:00 Uhr, mittwochs geschlossen

 ■ Haus für Kinder & Familien
Kindergarten „St. Marien“ Ensdorf
Leitung: Karsten Müller
Zentrale und Rezeption: Frau Dany Thiel ...........................Tel. 53391

 ■ Schulen
Grundschule Ensdorf .................................Tel. 506096 / Fax: 507441
Rektorin: Christina Lein
Freiwillige Ganztagsschule/Gemeindehort .......................Tel. 509140
Leitung: Dominic Dörr
Gemeinschaftsschule Schwalbach-Ensdorf .........Tel. 06834/953953
(Johannes-Gutenberg-Schule Schwalbach)

 ■ Weitere Schulen
Kreismusikschule Bous-Ensdorf-Schwalbach ..........Tel. 06834/1534
Anne Frank Schule, Schwalbach...........................Tel. 06834/953900

 ■ Soziale Dienste
Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverband Ensdorf
Herr Paul Fisch, Schwarzstraße 5 ..................................Tel. 1667033
Mobil: 0177/4881231
Betreuungsbehörde des Landkreises Saarlouis
Beratung und Infos zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Pati-
entenverfügungen. Kostenlose Zusendung von Informationsmaterial
unter .................................................................... Tel. 06831/444-436
Saarlouiser Tafel
(Lebensmittelspenden für Bedürftige) .....................Tel. 06831/93990
Psychosoziale Beratungsstelle des Gesundheitsamtes
im Landkreis Saarlouis  .........................................Tel. 06831/444700
Caritasverband Saar-Hochwald e.V.
Geschäftsstelle Saarlouis, Lisdorfer Straße 13, 66740 Saarlouis
Hilfe & Beratung in verschiedenen sozialen Bereichen
Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 08.00 - 16.30 Uhr, Don-
nerstag von 08.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 08.00 bis 15.00 Uhr
...........................................................................................Tel. 9399-0
Diakonisches Werk an der Saar
(Beratung zwischen Schule und Beruf) ...............Tel. 06831/49721
Arbeitsstelle für Integrationshilfen
der Arbeiterwohlfahrt .............................................Tel. 06831/121721
Kontaktstelle für Selbsthilfe im Saarland ..............Tel. 0681/9602130
Mail: kontakt@selbsthilfe-saar.de ................... Mobil: 0159/01711163
Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker
zentrale Kontaktstelle ................................................Tel. 0681/19295
Donum Vitae e.V.
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatung
Großer Markt 21, 66740 Saarlouis ........................Tel. 06831/120028
Elternselbsthilfe Dillingen e.V. ..........................Tel. 06831/7685702
Deutscher Kinderschutzbund e.V.
1. Vors. Frau Renate Ruffing ..............................................Tel. 52256
Lebenshilfe Saarlouis e.V. .............................. Tel. 06838/810-18/19
Pflegestützpunkt im Landkreis Saarlouis
Kaiser-Friedrich-Ring 31, Saarlouis ..................................Tel. 120630
Leitstelle Älter werden
im Landkreis Saarlouis: ....................................... Tel. 06831/444-239

Frauenhaus Saarlouis .............................................Tel. 06831/2200
Aufnahme Tag und Nacht möglich, Anonyme und kostenlose Bera-
tung
Hilfe für Familien mit geistig Behinderten
Familienentlastender Dienst (FED)
der Lebenshilfe e.V., 66793 Saarwellingen
Telefon von 08:00 - 16:00 Uhr ............................. Tel. 06838/9827-70
Telefon von 16:00 - 08:00 Uhr ...............................Tel. 0171/3875124
Kommunale Beratungsstelle
„Besser leben im Alter durch Technik“:........... Tel. 06831/444-573
Notruf und Beratung für vergewaltigte und misshandelte Frauen
telefonische und persönliche Beratung von Frauen, die sexualisierte 
Gewalt erlebt haben.
Telefonberatungszeiten:
Montag und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag und Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr
Notrufgruppe Saarbrücken, Nauwieserstr. 19, 66111 Saarbrücken,
..................................................Tel. 0681/36767 Fax: 0681/ 9385898
Beratungsstelle für junge Arbeitslose
Katholische Erwachsenenbildung e.V. Hospitalstraße 7
66798 Wallerfangen ...............................................Tel. 06831/965646
Abholung von Tierkörpern und Schlachtabfällen
.................................................................................Tel. 06508/91430
Tierschutzhotline im Saarland..........................Tel. 0681/99784530

 ■ SONSTIGE RUFNUMMERN
Bergmannsheim Ensdorf Saal .........................................Tel. 504-163
Großsporthalle Ensdorf ......................................................Tel. 59501
Freibad Ensdorf ................................................................Tel. 506206
Postagentur Ensdorf ....................................................Tel. 4879462
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr von 9.00 - 12.30 Uhr und von 14.00 - 17.00 Uhr
Mi von 9.00 - 12.30 Uhr; Sa von 9.00 bis 12.00 Uhr
Förster der Gemeinde Ensdorf
für den Staatsforst, Herr Martin Wollenweber,
...............................................................................Tel. 0175/2200896
Ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter
Herr Meiko Balthasar ......................................................Tel. 4999830
M_Balthasar@web.de
Hilfe gegen Wespen
Viktor MARTIN mobil ................................................... 0173/3264731
Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung
Egon Haag, Schacherweg 22,
66773 Schwalbach-Hülzweiler ................................Tel. 06831/59381
(Sprechstunden montags - freitags nach Terminvereinbarung)
Wolfgang Ressing, Friedrich-Ebert-Str. 41,
66359 Bous .........................................................Tel. 06834/5697215
Bodwing Johannes, Dorfstr. 111, Saarlouis ............Tel. 06831/46437
Schiedsmann
Jürgen Seiwert ..........................................................Tel. 06831/5706
schiedsmann@gemeinde-ensdorf.de
Behindertenbeauftragter der Gemeinde Ensdorf
Franz Leinenbach, Erlenstr. 22 ...........................................Tel. 52623
E-Mail: franz.leinenbach@superkabel.de
Seniorensicherheitsberater der Gemeinde Ensdorf
Hans Fels, St. Barbarastraße 10 ........................................Tel. 58586
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister
Frank Dillenburger, Mettlach................................Tel. 06865/8069146
außer den Straßen: An der Schleuse, Bommersbachweg,
Bernardsweg, Großstraße, Spessbergstraße und Lauternweg.
Für diese Straßen ist Bezirksschornsteinfegermeister,
Jürgen Krause, Losheim, zuständig ....................Tel. 06872/5041970
Gas- und Wasserwerke Bous - Schwalbach
Telefonzentrale .................................................................. 06834/850
Störungsdienst Gas- Fernwärme, sowie
Wasserversorgung der TWE Ensdorf .................... Tel. 06834/85-111
energis-Netzgesellschaft mbH
Störungsnummer Strom .................................... Tel. 0681/9069-2611
Defekte Straßenbeleuchtung
Info: Zentrale Service Nr. für Meldung von Schäden an der
Straßenbeleuchtungsanlage: ............................. Tel. 0681/4030-3003
E-Mail: info@energis.de
Entsorgungsverband Saar, Hotline ................... Tel. 0681/5000-555
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Amtliches Bekanntmachungsblatt

Gemeindeverwaltung
Provinzialstr. 101a, 66806 Ensdorf
Tel. 0 68 31/ 504-0 Fax 0 68 31 / 504-167
Internet: http://www.gemeinde-ensdorf.de
Mail: info@gemeinde-ensdorf.de

Bekanntmachungen und Informationen
Partnerschaft

Was finde ich wo im Rathaus?

Herausgeber: Gemeinde Ensdorf
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Jörg Wilhelmy

Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 54343 Föhren
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen wöchentlich. Die Zustellung erfolgt kostenlos an jeden Haushalt der Gemeinde Ensdorf.

Einzelexemplare sind gegen Erstattung der Selbstkosten bei der Gemeindeverwaltung erhältlich.

■ Bauhof 
Tel. 504-142, Fax 504-143 
Saarlouiser Straße 6, 66806 Ensdorf

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag  von 07.00 Uhr bis 15.30 Uhr,
Freitag  von 07.00 Uhr bis 14.30 Uhr 

Rufbereitschaft Bauhof: 0171/7400479

■ Rufbereitschaft TWE GmbH: Tel. 06834/85-111
Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach
Saarbrücker Str: 195, 66359 Bous

■ Wertstoffhof/EVS Wertstoffzentrum
Tel. 509-275 / Tel. 504-157
Schwalbacher Berg 159, 66806 Ensdorf

Öffnungszeiten ganzjährig:
Montag, Mittwoch, Freitag:  11.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag:  08.00 bis 13.00 Uhr
Samstag:  10.00 bis 16.30 Uhr 

Bürgersprechstunden des Bürgermeisters 
(Terminabsprache unter Tel.-Nr. 504-117 bzw. 118 erbeten!):

Die reguläre Sprechstunde findet jeden ersten Dienstag von November bis März in der Zeit
von 15:30 - 17:30 Uhr und von April bis Oktober in der Zeit von 16:00 - 18:00 Uhr statt.

/EnsdorfSaar

DER GEMEINDE

Erdgeschoss:

■ - Bürgerbüro, Tel. 504-132 oder -134, Zimmer 110

■  Führerscheinwesen, Tel. 504-132 oder -134, Zimmer 110

■  Bestattungswesen, Tel. 504-131, Zimmer 103

■  Standesamt, Tel. 504-133, Zimmer 111

■  Flüchtlingsmanagement, Tel. 504-131, Zimmer 103

■  Ordnungsamt Tel. 504-130, Zimmer 112

■  Verkehrsüberwachung, Tel. 504-130, Zimmer 112

■  Gemeindekasse Tel. 504-121 u. -123, Zimmer 106-107

■  Kämmerei, Wirtschaftliche Beteiligungen, Tel. 504-120, 
Zimmer 108

■  Steueramt Tel. 504-125, Zimmer 101

1. Obergeschoss:

■  Bürgermeister Tel. 504-110, Zimmer 206

■  Hauptamt Tel. 504-112, Zimmer 212

■  Personalamt Tel. 504-113, Zimmer 210

■  Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Tel. 504-115, Zimmer 209

■  Jugend, Soziales u. Kindertagesstätten Tel. 504-137, 
Zimmer 201

Stabsstelle Digitalisierung, Tel. 504-122, Zimmer 203

2. Obergeschoss:

■  Bauamt Tel. 504-155, Zimmer 301-302 und 307-308

■  Amt für Umwelt und Naturschutz Tel. 504-157, Zimmer 306

■  Wertstoffberatung Tel. 504-157, Zimmer 306

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 

von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr,
Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr,
Darüber hinaus nach Vereinbarung.

Bürgerbüro:
Montag und Mittwoch von 08.00-13.00 Uhr,

Dienstag von 08.00-12.00 Uhr und von 13.30-15.30 Uhr,
Donnerstag von 08.00-12.00 Uhr und von 13.30-17.00 Uhr,

Freitag von 08.00-12.00 Uhr Darüber hinaus nach Vereinbarung.

@ Weitere Informationen aus 
unserer Gemeinde finden Sie auf 

unserer Internetseite 
www.gemeinde-ensdorf.de.

Online-
Terminbuchung

Bürgerbüro

Für Mitteilungen, Fragen oder Hinweise ist die Gemeinde Ensdorf 

unter +49 6831 504122  
über WhatsApp schriftlich erreichbar.
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Bürgermeister-Ecke

 Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Haushaltsrede 2022
Liebe Gemeinderatsmitglieder,
liebe Ensdorferinnen und Ensdorfer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

angesichts der jetzigen politischen Lage in Europa können Sie sich sicherlich vorstellen, dass es mir schwer gefallen 
ist, diese Haushaltsrede für die heutige Sitzung vorzubereiten und zur Tagesordnung überzugehen - aber - die Welt 
muss sich auch für uns hier in Ensdorf weiter drehen. Irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass wir von einer 
Krise in die nächste stolpern. Auch hier werden die Städte und Gemeinden wieder personell und möglicherweise auch 
finanziell gefordert sein. Die kommunale Familie hat allerdings bewiesen, dass auf sie Verlass ist.

Wie ich bereits im vergangenen Jahre prognostiziert habe, hat sich unsere Ausgangslage nur marginal verändert. Dies 
betrifft sowohl die Einnahme- als auch die Ausgabeseite. So schien es im Jahr 2021 noch für Teile des Rates hilfreich, 
damals wie heute zwingend notwendige Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in das Jahr 2022 zu verschieben, 
um damit die Ausgabenseite zu senken. Dementsprechend führte die damalige Entscheidung dazu, auch in diesem 
Jahr vor der gleich großen Herausforderung zu stehen, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Das noch 
im ersten Verwaltungsentwurf ausgewiesene strukturelle Defizit von - 400.353,18 € musste für den zweiten Entwurf der 
Verwaltungsvorlage erneut durch Streichung von Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung in einer Größenordnung 
von 123.000 € sowie durch allgemeine Mitteleinsparungen über die gesamte Verwaltung mit rund 93.000 € reduziert 
werden.
Trotz der durchaus erfreulichen Tatsache, dass die Veranlagung von Gewerbesteuern eine seriöse Anhebung der 
Ansätze von rund 440.000 € erlaubte, blieb am Ende immer noch ein Betrag von 141.157,58 € stehen, mit dem die 
Defizitobergrenze überschritten wurde. Dies hing auch damit zusammen, dass der Gemeinderat im vergangenen Jahr 
mehrheitlich nicht bereit war, die zum damaligen Zeitpunkt von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grund-
steuer B um 40 % Punkte mitzutragen.
Konsequenz aus der o. g. Schilderung ist, dass zum Ausgleich der Abweichung von der Defizitobergrenze auch in 
diesem Jahr eine Erhöhung im Steuerbereich unumgänglich ist. Genauso wie im vergangenen Jahr halte ich eine 
Erhöhung der Gewerbesteuer angesichts der Belastungen der Wirtschaft in den vergangenen Corona-Jahren für nicht 
angezeigt. Die Verwaltung hat deshalb in den vorberatenden Ausschusssitzungen den Vorschlag unterbreitet, die 
Grundsteuer B um nunmehr 55 % Punkte auf dann 465 % zu erhöhen. Ich bin sehr froh und dankbar darüber, dass 
die Fraktionen die Alternativlosigkeit dieser Vorgehensweise erkannt haben, da andernfalls eine Genehmigung des 
Haushaltes 2022 durch das Landesverwaltungsamt (LAVA) nicht in Aussicht gestellt worden wäre. Dankbar bin ich 
auch dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, das mit Bedarfszuweisungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur 
Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes beigetragen hat.

Unter dem Strich bleibt dennoch im Ergebnishaushalt ein Defizit von

-1.560.998 €. Erträgen in Höhe von 11.346.655 € stehen Ausgaben in Höhe von 12.907.653 € gegenüber.

Der geplante Verlust kann daher nur aus der verbleibenden Ausgleichsrücklage aus 2021 von 665.546,35 € beglichen 
und die fehlende Differenz von -895.451,65 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Ausgleichsrück-
lage ist dann aufgebraucht und die allgemeine Rücklage verringert sich auf 15.829.100,52 €.

Nach wie vor ist es offensichtlich, dass es ohne belastbare Einnahmeverbesserungen in den Folgejahren nicht gehen 
wird. Denn ansonsten wird bei gleich hoher Ausgabenseite die allgemeine Rücklage der Gemeinde Ensdorf von Jahr 
zu Jahr weiter abgeschmolzen. Hier droht - wie aus der mittelfristigen Finanzplanung unschwer zu erkennen - nach 
2026/2027 möglicherweise die Verschuldung der Gemeinde.



Ensdorf - 6 - Ausgabe 10/2022

In Kenntnis dessen hat die Kommunalaufsicht bereits zum jetzigen Zeitpunkt darauf 
hingewiesen, dass auch in Zukunft die Gemeinde dafür zu sorgen hat, ihre Mög-
lichkeiten der Einnahmeverbesserungen weiter und konsequent auszuschöpfen. 
Mit der von der Kommunalaufsicht geforderten Neukalkulation der Friedhofsge-
bühren aber auch der vom Gemeinderat beschlossenen Einführung wiederkeh-
render Beiträge zur grundhaften Erneuerung unserer maroden Gemeindestraßen, 
haben wir diesen Weg bereits begonnen.

Um dies ganz deutlich zu sagen: Es wird sich hier um eine weitere Erhöhung der 
Grundsteuer B oder die Erhöhung der Gewerbesteuer handeln.

Darüber hinaus bleibe ich bei meiner bereits mehrfach geäußerten Forderung, 
nämlich, dass der Bund mit einer Reform der Gemeindefinanzierung für eine 
belast- und planbare Einnahmesituation sorgt und zum anderen durch die Über-
nahme von Altschulden Voraussetzung dafür schafft, dass der sinnigerweise von 
Bund und Land bestätigte Sanierungs- und Investitionsstau bei der Infrastruktur 
der Städte und Gemeinden sukzessive beseitigt werden kann. Angesichts der 
vom Grundgesetz in den Artikeln 20, 72 und 106 garantierten Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse erhoffe ich mir sehr zeitnah die finanzielle Unterstützung, mit 
der wir in die Lage versetzt werden, unseren vielfältigen Aufgaben zum Wohle der 

Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.
Ungeachtet meiner Forderung an die Landes- und Bundespolitik muss die Gemeinde alles daran setzen, die Entwick-
lungsflächen im Bereich Kraftwerk und Tagesanlage Duhamel mit Leben zu erfüllen um perspektivisch Einnahmen aus 
Gewerbesteuern zu erzielen. Daran arbeiten wir in der Verwaltung nach wie vor zielstrebig, aber es bedarf auch hier 
immer wieder der Schaffung von Kompromissen und der Wahrung der Interessen der Gemeinde Ensdorf.

Meine Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

erfreulicherweise sieht es in unserem Investitionsplan - genauso wie im vergangenen Jahr - besser aus.

Einzahlungen in Höhe von 560.510 € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.046.550 € für Maßnahmen gegenüber, 
sodass eine Kreditaufnahme für diese Projekte in Höhe von 486.040,- € notwendig ist. Die freie Spitze bis zum Höchst-
betrag, der durch die Kommunalaufsicht auf 579.840,-€ festgelegten Kreditlinie, beträgt somit 93.800,- €. Die Mit-
glieder des Finanzausschusses haben sich dafür ausgesprochen, diese freie Spitze für Maßnahmen der Folgejahre 
anzusparen und diese im Bildungssektor einzusetzen. Der Zuschuss aus § 11 des Saarlandpaktgesetzes (98.317,-€) 
wurde vorberatend beschlossen und in den Einnahmen des Investitionsplanes eingearbeitet.

Lassen Sie mich kurz auf die wichtigsten Positionen eingehen und aufzeigen, wo die Gemeinde zu investieren beab-
sichtigt:
• Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehr-insbesondere
ein neues Mannschaftstransportfahrzeug   85.000 €

• Investitionen in die Ausstattung der Grundschule und Schulturnhalle   18.000 €
• Sonnenschutz - 4 Klassenzimmer Grundschule   30.000 €
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• Digitalpakt in der Schule   32.000 €
• Erweiterung des Kindergartens   105.000 €
• LED-Flutlichtanlage Rasenplatz   39.000 €

• Barrierefreier Ausbau Haltestellen Kirche   135.000 €

Sollte noch in den vergangenen Jahren jemand Investitionen in unser Bad vermisst haben, der wird aktuell fündig.
Er wird sich möglicherweise auch wundern, dass der notwendige Abriss der Kegelbahn, den die Verwaltung bereits 
im vergangenen Haushaltsjahr aufgerufen hatte, als Investition gilt und mit 215.000 € veranschlagt ist. Ich freue mich 
insofern, dass - jedenfalls nach den Vorberatungen - die Maßnahme nunmehr konsensfähig erscheint.

Gestatten Sie mir in dem Zusammenhang „Schwimmbad“ auch den Hinweis, dass ich Anfang dieser Woche den 
Ministerpräsidenten angeschrieben und ihn an sein Versprechen aus dem Kommunalwahlkampf 2019 erinnert habe, 
nämlich der Gemeinde Ensdorf hilfreich zur Seite zu stehen, wenn es um die Sanierung unseres Bades geht.
Er hat im Übrigen vor wenigen Tagen in der „Kaffeeküch“ auf der Tagesanlage Duhamel gegenüber Bürgerinnen und 
Bürgern das damalige Angebot bestätigt und Gesprächsbereitschaft signalisiert, auf die ich gerne eingehen möchte.

Meine Damen und Herren des Ensdorfer Gemeinderates,
liebe anwesende Bürgerinnen und Bürger,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ich glaube, dass nunmehr alle im Rat vertretenen Fraktionen und Akteure in der harten finanzpolitischen Realität für 
die Genehmigung gemeindlicher Haushalte angekommen sind und ich kann auch hier nur befürchtend wiederholen, 
dass es sich nur um den Auftakt dessen handelt, was uns in den Folgejahren an Kraftanstrengungen noch bevorsteht, 
sollten sich nicht wesentliche Parameter zur Finanzierung der jährlichen Etats grundlegend ändern.

Hier bleiben alle Akteure im gemeindlichen Leben gleichermaßen gefordert,

• die Bürgerinnen und Bürger mit angemessenen Ansprüchen und Erwartungen an ihren Heimat- und Wohnort, 
unsere finanzielle Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen,

• die Verwaltung mit ihrem Ringen nach effizientem und sparsamen Handeln und dem Anzapfen möglichst vieler 
Fördertöpfe und

• nicht zuletzt Sie, verehrte Damen und Herren des Gemeinderates, mit klugen, nachhaltigen und damit ver-
antwortungsbewussten Entscheidungen, die - perspektivisch bereits absehbar - auch schmerzhafter Natur sein 
können, ja müssen.

Ich bitte Sie um Zustimmung des Ihnen vorgelegten Haushaltsplanes mit dem Erlass der Haus-
haltssatzung 2022 und einem Investitionsprogramm, das den gerade eben formulierten Ansprü-
chen versucht gerecht zu werden.

Liebe Ensdorferinnen und Ensdorfer,

ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche -
bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Ihr Jörg Wilhelmy
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§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre

(1) In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre 
dürfen:

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder 
bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Baugeneh-
migungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die 
Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unter-
haltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4
Inkrafttreten der Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt rückwirkend zum 27.12.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Ensdorf über den Erlass 
einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Viertel zwischen Provinzialstraße, Griesborner Straße und 
Kapellenweg, ehemalige Direktorenvillen“ vom 15.07.2021, öffentlich 
bekannt gemacht am 23.07.2021 außer Kraft.
Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag des Inkrafttretens an 
gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustel-
lung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 BauGB 
abgelaufene Zeitraum anzurechnen, die Veränderungssperre tritt in 
jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das 
in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.

Hinweis:
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Veränderungssperre schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf § 12 Abs. 6 Kommunalselbstverwaltungsgesetz – KSVG – wird 
hiermit hingewiesen.
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten des Kommunalen Selbstverwaltungsgesetzes in der geltenden 
Fassung oder aufgrund des Kommunalen Selbstverwaltungsgeset-
zes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des § 12 Abs. 6 
KSVG) der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder 
die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich 
gerügt worden ist.

Ensdorf, den 03.03.2022
Jörg Wilhelmy
Bürgermeister

 ■ Bekanntmachung
Am Donnerstag, 17. März 2022, findet um 18:30 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses die

19. Sitzung des Ausschusses für Finanz-,  
Personal- und Verwaltungsangelegenheiten
statt.
Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln während der 
Corona-Pandemie gelten besondere Vorgaben: Zur Teilnahme an der 
Sitzung ist ein Impfnachweis (vollständig geimpft), Genesungsnach-
weis (Corona-Infektion innerhalb der letzten 3 Monate) bzw. ein tages-
aktuelles negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) 
erforderlich. Bis zur Einnahme und beim Verlassen des Sitzplatzes ist 
eine Medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske) zu tragen. Die Maske 
ist immer dann zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,50 m nicht 
eingehalten werden kann.
Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis für die gesetzlich not-
wendigen
Einlassbeschränkungen und Kontrollen.
Tagesordnung
A) Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift der 17. Sitzung des Ausschus-
ses für Finanz, Personal- und Verwaltungsangelegenheiten 
vom 27.01.2022

2. Mitteilungen und Anfragen
B) Nichtöffentlicher Teil

3. Genehmigung der Niederschrift der 17. Sitzung des Ausschus-
ses für Finanz, Personal- und Verwaltungsangelegenheiten 
vom 27.01.2022

4. Vergabe der Prüfung der Jahresrechnung 2021 - 2025 der 
Gemeinde Ensdorf

5. Personalangelegenheit
Antrag einer Beamtin auf Teilzeitbeschäftigung nach § 79 Saar-
ländisches Beamtengesetz (SGB)

6. Personalangelegenheit
Befristete Einstellung einer Saisonkraft für den Bauhof

7. Live-Streaming von Ratssitzungen
8. Mitteilungen und Anfragen
Ensdorf, 08.03.2022
gez. Jörg Wilhelmy
Bürgermeister

 ■ Bekanntmachung
der Satzung der Gemeinde Ensdorf  

über den Erlass einer Veränderungssperre im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes

„Viertel zwischen Provinzialstrasse,  
Griesborner Strasse und Kapellenweg,  

ehemalige Direktorenvillen“
In Flur 07 VOM 03.03.2022

Gemäß §§ 14 und 16 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter 
Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, in Verbindung mit § 
12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes des Saarlandes (KSVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Dezember 
2020 (Amtsbl. I S. 1341), erlässt die Gemeinde Ensdorf auf Beschluss 
des Gemeinderates vom 03.03.2022 folgende Satzung:

§ 1
Sicherung der Bauleitplanung

Der Gemeinderat der Gemeinde Ensdorf hat in seiner Sitzung am 
03.03.2022 beschlossen, für das „Viertel zwischen Provinzialstraße, 
Griesborner Straße und Kapellenweg, ehemalige Direktorenvillen“ 
(siehe beiliegender Lageplan) einen Bebauungsplan der Innenent-
wicklung aufzustellen. Zur Sicherung der Planung wird für das in § 2 
bezeichnete Verfahrensgebiet eine Veränderungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf das Gebiet des künftigen 
Bebauungsplanes „Viertel zwischen Provinzialstraße, Griesborner 
Straße und Kapellenweg, ehemalige Direktorenvillen“. Der Geltungs-
bereich der Veränderungssperre ist in dem beiliegenden Lageplan 
gekennzeichnet, er umfasst eine Fläche von ca. 2,7 ha.

Amtliche Bekanntmachungen
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 ■ Bekanntmachung

über die öffentliche Auslegung des 
Beteiligungsberichtes der Gemeinde Ensdorf  
für das Jahr 2020

Gemäß § 115 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - 
KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.Juni 1997 
(Amtsbl.I S.682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2020 
(Amtsblatt I S.1341) hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über ihre 
unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht dient sowohl der Information des Gemein-
derates, als auch der Einwohner der Gemeinde. Daher ist jedem 
Einwohner die Einsicht in den Beteiligungsbericht gestattet. Auf die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hin-
zuweisen.

Der Bericht soll insbesondere dazu beitragen, auch die Erfüllung der 
aus dem kommunalen Haushalt ausgegliederten und rechtlich ver-
selbständigten Aufgaben transparent zu halten.

Der Beteiligungsbericht soll für jedes Unternehmen mindestens ent-
halten:

a) den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhält-
nisse, die Zusammensetzung der Organe, die Beteiligungen des 
Unternehmens,

b) die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
c) in Grundzügen den Geschäftsverlauf für das jeweils letzte 

Geschäftsjahr, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.

Beteiligungsberichte, die vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen 
wurden, können bei der Verwaltung im Rathaus der Gemeinde Wad-
gassen eingesehen werden. Die öffentliche Auslegung des Beteili-
gungsberichts erfolgt in der Zeit vom 14.03.2022 bis 21.03.2022 im 
Fachgebiet Finanzen, Haushalts- und Rechnungswesen, Zimmer 108 
im Erdgeschoss des Rathauses, Provinzialstr. 101a, 66806 Ensdorf.

Ensdorf, den 07.03.2022 
gez. Jörg Wilhelmy 
Bürgermeister

 ■ 2. Nachtragssatzung
über die Festsetzung von Gebühren für die 
öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Ensdorf
- Festsetzungssatzung zur Abwassergebührensatzung
- FSAWGS -
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Gebühren
§ 2 Inkrafttreten
Aufgrund der §§ 12 und 22 des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsblatt S. 682) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2020 (Amtsbl.I S. 1341), den §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. Mai 1998 (Amtsblatt S. 691) zuletzt geändert durch 
Artikel 94 des Gesetzes vom 08.Dezember 2021 (Amtsbl.I S.2629), 
§ 15 Abs. 4 Satz 3 und 4 des Gesetzes über den Entsorgungsver-
band Saar (EVSG) vom 26. November 1997 (Amtsblatt S 1352), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08. Dezember 2021 (Amtsblatt I S. 2629), 
der §§ 49a, 50, 50a, 131 und 132 des Saarländischen Wassergesetzes 
(SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amts-
blatt S. 1994) zuletzt geändert durch Artikel 173 des Gesetzes vom 
08. Dezember 2021 (Amtsblatt I S. 2629), sowie der §§ 1 und 9 des 
Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
– Abwasserabgabengesetz – AbwAG – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114) zuletzt geändert durch 
Art. 2 der Verordnung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ensdorf in seiner Sitzung am 03.03.2022 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebühren

(1) Die Schmutzwassergebühr nach § 3 der Abwassergebührensat-
zung beträgt je m³ eingeleiteter Schmutzwassermenge ab dem 
01.01.2022 2,26 €/m³.

(2) Die Niederschlagswassergebühr nach § 4 der Abwassergebühren-
satzung beträgt je m² angeschlossener bebauter, überbauter und 
befestigter Grundstücksfläche ab dem 01.01.2022 0,27 €/m².

(3) Die Entsorgungsgebühr für die Entsorgung des Fäkalschlamms 
und Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
nach § 6 der Abwassergebührensatzung beträgt:

a) Für Gruben mit einem Fassungsvermögen bis 4 m³:
 95,- € je Anlage oder Grube
b) Für Gruben mit einem Fassungsvermögen von 4 bis 8 m³:
 155,- € je Anlage oder Grube
c) für jeden weiteren angefangenen Kubikmeter Fassungsvermögen 

über 8 m³: 20,- €.
 In diesen Gebührensätzen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer 

nicht enthalten.
(4) Die Kleineinleitergebühr nach § 7 der Abwassergebührensatzung 

beträgt jährlich 48,32 € pro Einwohner bzw. Einwohnergleichwert.
§ 2

In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2022 in Kraft.
Ensdorf, den 04.03.2022
Der Bürgermeister
gez. Wilhelmy
Hinweis:
Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 1 des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 1997 
(Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 09.12.2020 
(Amtsblatt I S.1341) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

 ■ Veröffentlichung des Jahres- 
abschlusses 2020 des Abwasserwerkes  
der Gemeinde Ensdorf

Jahresabschluss zum 31.12.2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Ensdorf hat in seiner Sitzung am 
03.03.2022 den Jahresabschluss 2020 des Abwasserwerkes der 
Gemeinde Ensdorf mit Anhang und Lagebericht wie folgt festgestellt:
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Abwasserwerkes der 

Gemeinde Ensdorf wird in der Bilanz mit Euro 11.464.592,98 fest-
gestellt. 

2. Die Gewinn-u. Verlustrechnung zum 31.12.2020 wird mit Erträ-
gen in Höhe von Euro 1.800.153,87 und Aufwendungen von Euro 
1.402.625,45 festgestellt. Der hieraus resultierende Jahresgewinn 
beträgt Euro 397.528,42. 

3. Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von Euro 397.528,42 
verringert den Verlustvortrag in Höhe von Euro 134.039,32 auf 
einen Gewinnvortrag in Höhe von Euro 263.489,10 und wird damit 
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 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen 
kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl, 07. März 
2017 bis spätestens 11.03.2022, 12:00 Uhr, beim Gemeindewahl-
leiter der Gemeinde Ensdorf Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 06. März 2022 eine Wahlbenachrich-
tigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem Wahlkreis 
Saarlouis durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum die-
ses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Wahlscheine erhalten auf Antrag
5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte;
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne eigenes Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 12 
Abs. 7 der Landeswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 13 Abs. 1 des Landtagswahlgeset-
zes (bis zum 06. März 2022) versäumt haben

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 12 Abs.7 der Landtagswahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 13 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes ent-
standen ist

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses zur Kenntnis der Gemeindewahlleiterin oder des Gemeinde-
wahlleiters gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 25. März 2022, 18.00 Uhr, beim 
Gemeindewahlleiter mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihnen der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, können ihnen bis zum Tag vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlscheine erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebene Gründe 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahl-
tage, 15.00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht die Berechtigung dazu nachweisen. 
Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der Antragsstellung 
der Hilfe anderer Personen bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine 

andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter vor Empfangnahme der 
Unterlagen zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.

 Bei der Briefwahl müssen die Wähler ihre Wahlbriefe mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
benen Stellen absenden, dass sie dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingehen.

 Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsformen ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Wahlbriefe kön-
nen auch bei den auf ihnen angegeben stellen abgegeben 
werden.

Ensdorf, 22.02.2022
Jörg Wilhelmy, Gemeindewahlleiter

die allgemeine Rücklage mit diesem Betrag erhöhen, die dann 
einen Stand von Euro 4.957.706,66 aufweist. Der Gewinnvortrag 
wird auf die neue Rechnung 2021 vorgetragen. 

 Abstimmungsergebnis: Ja 23 (8 CDU, 7 SPD, 4 FWGE e.V.,
  4 B90/Grüne)
  Enthaltungen 1 (Die Linke)
4. Dem Werkleiter Jörg Wilhelmy wird Entlastung erteilt. 
 Abstimmungsergebnis: einstimmig
Der Jahresabschlussbericht 2020 liegt in der Zeit vom 14. bis 21. März 
2022 beim Abwasserwerk der Gemeinde Ensdorf im Rathaus Ensdorf, 
Zimmer 108, während der üblichen Dienstzeiten öffentlich zur Einsicht 
aus.
Der Werkleiter
gez. Jörg Wilhelmy, Bürgermeister

 ■ Satzung
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze  
in der Gemeinde Ensdorf für 2022 und Fälligkeit  
der Kleinbeträge gem. § 28 Grundsteuergesetz
Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 09.12.2020 (Amtsbl.I S. 
1341), des Gewerbesteuergesetzes in der Neufassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 20211 (BGBl. I S. 2050), 
des Gesetzes zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes und ande-
rer Gesetze vom 23. Dezember 2003 (BGBI. I S. 2922) sowie der §§ 
25 und 28 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (BGBl. I 
S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 
2021 (BGBl. I S.2931) wird auf Beschluss des Gemeinderates vom 
03.03.2022 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Die Realsteuerhebesätze werden für 2022 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
- Grundsteuer A - auf  270 v.H.
 b) für die übrigen Grundstücke (bebaute und  

unbebaute Grundstücke) - Grundsteuer B - auf   465 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf   430 v.H.

§ 2
Gemäß § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes werden Kleinbeträge 
wie folgt fällig:
1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,- Euro 

nicht übersteigt,
2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbe-

trags, wenn dieser 30,- Euro nicht übersteigt.
§ 3

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft.
Ensdorf, den 04.03.2022
Jörg Wilhelmy, Bürgermeister
Für vorstehend bekannt gemachte Satzung gilt folgendes:
Nach § 12 Abs. 6 Satz 1 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 09.12.2020 
(Amtsbl. S. 1341), wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen,
Ensdorf, den 07.03.2021
gez. Jörg Wilhelmy, Bürgermeister

 ■ Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl  
zum Landtag des Saarlandes am 27. März 2022
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagwahl für die Gemeinde Ensdorf 

wird in der Zeit vom 07. März 2022 bis 11. März 2022 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Zimmer 212 für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit ihrer im Wählerver-
zeichnis eingetragener Daten überprüfen. Sofern Wahlberech-
tigte die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen wollen, 
haben sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 5 des Meldegesetzes eingetragen 
ist.



Ensdorf - 11 - Ausgabe 10/2022

Aktuelles zum Besuch im Rathaus

Bürgerbüro:

Montag und Mittwoch  
von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr,

Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
und von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr,

Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr,

Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr.

Darüber hinaus nach Vereinbarung.

Das Briefwahlbüro ist wie folgt geöffnet:

Montag und Mittwoch  
von 8:00 bis 13:00 Uhr 

und von 13:30 bis 15:30 Uhr,

Dienstag von 8:00 bis 12:00 Uhr  
und von 13:30 bis 15:30 Uhr,

Donnerstag 8:00 bis 12:00 Uhr  
und von 13:30 bis 17:00 Uhr,

sowie Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

Eine schnelle und sichere  
Briefwahlbeantragung ist auch über  

den personalisierten QR-Code  
auf Ihrem Wahlschein möglich!

Vielen Dank für Ihr  
Verständnis und  
bleiben Sie gesund.

Jörg Wilhelmy 
Bürgermeister

Öffnungszeiten  
der Gemeindeverwaltung:

Die Dienststellen  
der Gemeindeverwaltung

sind von Montag bis Donnerstag 
von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr,

Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr geöffnet.
Darüber hinaus nach Vereinbarung.

Für den Besuch im Rathaus ist das Tragen eines 
Mundschutzes Pflicht. Bitte desinfizieren Sie 
sich am Eingang des Rathauses Ihre Hände am 
Desinfektionsmittelständer, bringen Sie nach 
Möglichkeit einen eigenen Kugelschreiber zu 
Ihrem Termin mit und halten Sie den nötigen 
Mindestabstand ein. Sollten Sie zum Zeitpunkt 
des Vorsprachetermins respiratorische Symp-
tome haben, müssen wir Sie bitten, von einem 
Besuch im Rathaus abzusehen.
Um Warteschlangen zu vermeiden, bitten wir 
Sie für Anliegen, die das Bürgerbüro betreffen, 
sich unter den Telefonnummern 06831/504-132 
oder 06831/504-134 innerhalb unserer üblichen 
Öffnungszeiten mit uns in Verbindung zu setzen. 
Nur so können wir sicherstellen, dass sich nicht 
mehrere Besucher gleichzeitig im Wartebereich 
des Bürgeramtes aufhalten.
Nutzen Sie gerne auch unsere Online-Termin-
vereinbarung
Über unser Buchungssystem auf der Home-
page www.gemeinde-ensdorf.de können Sie 
sich einen Termin buchen. Zu dem Buchungs-
portal gelangen Sie aber auch ganz einfach und 
bequem durch Scannen des QR-Codes
Darüber hinaus können Sie Ihre Anliegen auch 
gerne per Mail an buergeramt@gemeinde-
ensdorf.de an uns richten.
Für sonstige Anliegen wählen Sie bitte unsere 
Zentrale unter der Tel.-Nr. 06831/504-0 an 
oder schreiben eine Mail an info@gemeinde- 
ensdorf.de.
Wir möchten auch nochmals darauf hinweisen, 
dass der Formularpool unserer Homepage auf 
www.gemeinde-ensdorf.de viele Möglichkei-
ten bietet, Angelegenheiten kontaktlos zu erle-
digen.

Amtliche Mitteilungen
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 ■ Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates vom 16.12.2021
Der Bürgermeister bedankt sich bei der RAG für die Zurverfügung-
stellung des Raumes in der Repräsentanz. Er eröffnet die Einwoh-
nerfragestunde. Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, beendet 
er diese.
II. Sitzung des Gemeinderates
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwe-
senden Damen und Herren des Gemeinderates. Er stellt fest, 
dass fristgerecht und ordnungsgemäß eingeladen worden und die 
Beschlussfähigkeit gegeben sei.
Weiter teilt er mit, dass der Rat sich noch einmal über die Modali-
täten zur Durchführung von Sitzungen unterhalten solle. Er erinnert 
daran, dass sich der Gemeinderat über die Regelungen der Corona-
Verordnung hinaus zu 2 G plus verpflichtet habe. Die Boosterung sei 
mittlerweile der Testpflicht gleich gesetzt worden.
Herr Greff, CDU, schlägt für seine Fraktion vor, dass sich der Ver-
ordnung des Saarlandes angeschlossen werden solle. Somit benö-
tigten Ratsmitglieder mit Booster Impfung keinen tagesaktuellen 
Test mehr.
Mit einer Enthaltung (CDU) stimmt der Gemeinderat dem Vorschlag 
von Herrn Greff zu.
Verlauf der Sitzung
A) Öffentlicher Teil
TOP 1: Genehmigung der Niederschrift der 15. Sitzung des 
Gemeinderates vom 15.09.2021
Der Bürgermeister informiert, dass die Niederschrift über die 15. Sit-
zung des Gemeinderates vom 15.09.2021 den Ratsmitgliedern über 
die Dipolis-App am 02.11.2021 zur Verfügung gestellt worden sei.
Sodann wird folgender Beschluss gefasst:
Gegen die Niederschrift über die 15. Sitzung des Gemeinderates 
vom 15.09.2021 werden keine Einwände erhoben. Die Niederschrift 
ist somit angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 2: Genehmigung der Niederschrift der 16. Sitzung  
des Gemeinderates vom 14.10.2021
Der Bürgermeister teilt weiter mit, dass die Niederschrift über die 
16. Sitzung des Gemeinderates vom 14.10.2021 den Ratsmitglie-
dern über die Dipolis-App am 01.12.2021 zur Verfügung gestellt 
worden sei.
Sodann wird folgender Beschluss gefasst:
Gegen die Niederschrift über die 16. Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.10.2021 werden keine Einwände erhoben. Die Niederschrift 
ist somit angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 3: Genehmigung der Niederschrift der 4. Sitzung des Aus-
schusses für Sport, Kultur, Bildung, Jugend, Familie, Gesund-
heit und Sozialwesen vom 04.11.2021
Der Bürgermeister informiert, dass die Niederschrift über die 4. Sit-
zung des Ausschusses für Sport, Kultur, Bildung, Jugend, Familie, 
Gesundheit und Sozialwesen vom 04.11.2021 den Ratsmitgliedern 
über die Dipolis-app am 01.12.2021 zur Verfügung gestellt worden sei.
Sodann wird folgender Beschluss gefasst:
Gegen die Niederschrift über die 4. Sitzung des Ausschusses für 
Sport, Kultur, Bildung, Jugend, Familie, Gesundheit und Sozialwe-
sen vom 04.11.2021 werden keine Einwände erhoben.
Die Niederschrift ist somit angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 4: Interkommunale Zusammenarbeit im Landkreis Saar-
louis: Projekt der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und 
des Landkreises Saarlouis zur Einrichtung einer gemeinsamen 
Vergabe- und Vollstreckungsstelle
Der Bürgermeister verweist darauf, dass unter Abstimmung der 
Bürgermeister*innen eine einheitliche Verwaltungsvorlage durch den 
Landkreis Saarlouis (Verfasser Dezernent Marc Weißgerber) erstellt 
worden sei. Weiter nimmt er Bezug auf die geführte Diskussion im 
Finanzausschuss. Werde sich die Verwaltung der gemeinsamen Ver-
gabe- und Ausschreibungsstelle beim Landkreis Saarlouis anschlie-
ßen, so müsse mit Mehrkosten im Haushalt von rund 30.000 € per 
anno gerechnet werden. Werde sie sich einer Vollstreckungsstelle 
unter Federführungen der Stadt Dillingen oder in einem kleineren 
Cluster mit 3 oder 4 weiteren Städten und Gemeinden anschließen, 
so müssten weitere Kosten in Höhe von rund 46.000 € angesetzt 
werden.
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, wird sodann wird 
folgender Beschluss gefasst:
1. Der Gemeinderat stimmt einer interkommunalen Zusammenar-

beit in Form der Bildung einer zentralen Vergabestelle unter der 
Federführung des Landkreises Saarlouis zu und beschließt, die 
interkommunale Zusammenarbeit grundsätzlich unter Abschluss 
einer öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung zu realisieren.

2. Der Gemeinderat stimmt einer interkommunalen Zusammen-
arbeit im Bereich der Einrichtung einer gemeinsamen Vollstre-
ckungsstelle unter Federführung der Stadt Dillingen zu und 
beschließt, die interkommunale Zusammenarbeit grundsätzlich 
unter Abschluss einer öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung zu 
realisieren.

Abstimmungsergebnis: Ja 21 (10 CDU, 5 SPD, 
3 B90/Die Grünen, 2 FWGE e.V., 1 Die Linke) nein 2 (FWGE e.V.)
Außerhalb der Tagesordnung bittet der Bürgermeister darum, dass 
für künftige Sitzungen sich auf die Stummschaltung der Handy’s 
verständigt werden solle.
TOP 5: Aufhebung Sanierungsgebiet „Ortskern Ensdorf“
Satzungsbeschluss
Der Bürgermeister erörtert kurz die Erläuterungen in der Beschluss-
vorlage. Herr Kempf von der beauftragten Kommunalberatung habe 
in der Bauausschusssitzung am 11.11.2021 einen detaillierten Über-
blick über den aktuellen Sachstand zum Thema Schlussabrechnung 
des Sanierungsgebietes gegeben.
Nachdem keine weiteren Fragen mehr vorliegen, wird sodann 
folgender Beschluss gefasst:
Der Gemeinderat beschließt:
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Aufhebung des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes / der Sanierungssatzung 
„Sanierungsgebiet Ortskern Ensdorf“ in der Gemeinde Ensdorf in 
der vorliegenden Form.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss über die 
Aufhebung des Sanierungsgebietes / der Sanierungssatzung „Sanie-
rungsgebiet Ortskern Ensdorf“ ortsüblich bekannt zu machen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 6: Bahnhaltepunkt Ensdorf
Der Bürgermeister informiert, dass das Thema Bahnhaltepunkt 
Ensdorf den Gemeinderat und die Verwaltung schon seit geraumer 
Zeit beschäftige. Er verweist unter anderem auf die Gemeinderats-
sitzung und die dort beschlossene Resolution vom 15.07.2021. 
Diese habe sicherlich dazu beigetragen, dass ein Umdenken bei der 
Landesregierung stattgefunden habe.
Die DB Station & Service AG plane als Vorhabenträger den Umbau 
der Verkehrsstation Ensdorf. Am 09. November habe diese zunächst 
die Gemeinderatsmitglieder auf dem Parkdeck Ensdorf und schließ-
lich die Öffentlichkeit im Bergmannsheim über das geplante Moder-
nisierungsvorhaben informiert. Die DB Station & Service AG habe 
detailliert erklärt, warum eine Verlegung des Bahnhaltepunktes in 
die Ortsmitte von Ensdorf nicht umzusetzen sei (u. a. die erforderli-
che Beibehaltung des 3. Gleises und daraus resultierende Umbau-
maßnahmen mit erheblichem Platzbedarf, Kostenthematik usw.).
Des Weiteren habe das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr (MAEV) zwischenzeitlich informiert, dass die Finanzie-
rung des 2. Bauabschnittes gesichert sei (Durchstich der geplanten 
Unterführung in die Nußgartenstraße, Aufzüge). Damit und durch 
entsprechende Anlage eines Parkplatzes sowie einer Bushaltestelle 
im Bereich der heutigen Bahnlagerfläche (Zufahrt über die Straße Am 
Güterbahnhof) könne die Anbindung an das Ortszentrum und den 
ÖPNV erfolgen. Der Bürgermeister stellt fest, dass für die Anlage 
von Parkplatz und Haltestelle die Gemeinde zuständig sei und hier 
entsprechende Fördermittel erhalte. Abschließend resümiert er, 
dass mit der jetzt vorgeschlagenen Variante ein Mehrgewinn gegen-
über der ursprünglichen Planung erzielt worden sei. Somit könne die 
Verwaltung mit gutem Gewissen den Beschlussvorschlag unter dem 
Gesichtspunkt der Ausfinanzierung (auf Basis des Schreibens aus 
dem MAEV) vorschlagen.
Wortbeitrag Frau Lauer im Auftrag von Christoph Lauer, SPD
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
heute entscheiden wir über einen Punkt, der Ensdorfer Gemeinde-
räte schon seit Jahrzenten befasst - den Bahnhaltepunkt in Ensdorf. 
Jede in diesem Rat vertretende Fraktion hat auf verschiedenste Art 
und Weise dieses Thema immer wieder ins Gedächtnis gerufen und 
versucht den Haltepunkt in die Ortsmitte zu verlegen..
In diesem Jahr wurde es schließlich konkret. Die Bahn kam allerdings 
zu anfangs mit Ideen, die niemandem zusagten. Ein Haltepunkt an 
etwa gleicher Stelle ohne Aufzüge aber mit Aufzugsschächten - das 
war grob zusammengefasst der Vorschlag. Daraufhin hat dieser Rat 
zusammen mit der Verwaltung auf verschiedensten Wegen auf das 
Problem aufmerksam gemacht. Eine besondere Gemeinschafts-
leistung stellte die verabschiedete Resolution dar, welche von allen 
Fraktionen im Rat getragen wurde. Erst durch diesen gemeinsamen 
Druck, konnten wir Änderungen in der Planung und Vorgehensweise 
erreichen.
Heute nun entscheiden wir darüber, ob es einen neuen Haltepunkt 
geben wird. Auch wenn es nicht der gewünschte Platz in der Orts-
mitte ist, so werden wir als SPD-Fraktion dem Beschlussvorschlag 
zustimmen. Die Gründe dafür sind vielfältig.
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Erstens, kam es überhaupt erst durch Druck des Rates dazu, dass 
die Vorgehensweisen nochmals überdacht wurden und das Land 
uns einen Finanzierungszuschuss zusicherte. Zweitens, werden 
wir nicht nur einen neuen Bahnhaltepunkt bekommen, sondern der 
wichtige zweite Bauabschnitt, der eine Verbindung zur Nussgarten-
straße vorsieht, kommt nun zeitnah und nicht erst in 5-8 Jahren.
Drittens, ist damit eine Verbindung zu Ortsmitte geschaffen, die wir 
uns schon immer wünschten.
Wir als SPD-Fraktion möchten allen Beteiligten aber jetzt schon mit 
auf den Weg geben, dass die Interessen der Anwohner der Nuss-
gartenstraße nicht unberücksichtigt bleiben. Wir dürfen durch die-
sen zweiten Bauabschnitt keine neue Lärmquelle für die Anwohner 
schaffen. Im Gegenteil! Der zweite Bauabschnitt sollte so sinnvoll 
geplant werden, dass es zur Lärm-Entlastung der Anwohner kommt. 
Dies geht aber nur mit den Anliegern zusammen. Deshalb müssen 
diese von Anfang an in den Prozess eingebunden werden.
Meine Damen und Herren.
Wir hätten uns nichts sehnlicher gewünscht als den Bahnhaltepunkt 
hinter den Marktplatz in die Ortsmitte zu bekommen. Aber im Laufe 
des ganzen Prozesses wurde deutlich klar gemacht, dass dies nicht 
möglich sein wird und wenn nur mit fast unmöglichem organisato-
rischem und finanziellem Aufwand. Dies aber ist von der Gemeinde 
nicht stemmbar. Deshalb müssen wir realistisch genug sein, um zu 
erkennen, dass wir das Maximum herausgeholt haben. Diese Sicht 
der Dinge wurde uns auch in Gesprächen mit Ensdorferinnen und 
Ensdorfern bestätigt.
Und dennoch können wir zufrieden sein, das erreicht zu haben, was 
uns heute zur Abstimmung vorliegt.
Die SPD wird den neuen Bahnhaltepunkt mittragen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wortbeitrag Herr Greff, CDU
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
„Vieles hat Alena Lauer zur Vorgeschichte, wie es zum heutigen 
Beschlussvorschlag kam, bereits gesagt. Diesem Beschlussvor-
schlag und der Zusage der Bahn und des Wirtschaftsministeriums 
- wie vom Bürgermeister und von Kollegin Lauer dargestellt, dass 
wir jetzt auch für den zweiten Bauabschnitt die volle Zusage der 
Finanzierung haben - ging ein langer Kampf der CDU Ensdorf zur 
Verbesserung der aktuellen Situation voraus.
Nachdem man Anfang des Jahres von den Plänen der Bahn erfah-
ren hat, für ca. 5 Millionen Euro den bisherigen Bahnhaltepunkt am 
derzeitigen Ort zu belassen und ihn lediglich barrierefrei umzubauen, 
hat die CDU Ensdorf umgehend zum politischen Widerstand aufge-
rufen und alle Entscheidungsträger um Unterstützung gebeten, um 
diesen Schildbürgerstreich zu verhindern. Nachdem wir zunächst 
auf Widerstand und mangelnde Verhandlungsbereitschaft seitens 
der Bahn und des Wirtschaftsministeriums gestoßen sind, haben 
wir unsere Forderungen dennoch vehement weiterverteidigt, bei den 
politischen Entscheidungsträgern weiterverfolgt und haben gesagt: 
Nein, das wollen wir nicht so - so wie der ein oder der andere und 
auch der, der an der Spitze der Verwaltung steht, gesagt hat - OK 
- wir nehmen den Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem 
Dach.
Wir haben gesagt - nein - das kann so nicht sein - wir kämpfen 
weiter.
Denn wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon ver-
loren.
Wie Frau Lauer bereits ausgeführt hat, haben wir zwar den Halte-
punkt immer noch nicht - wie wir uns alle gewünscht haben - in der 
Ortsmitte. Aber wir haben eine Sanierung, eine grundlegende Auf-
wertung, einen zweiten Zugang, einen Parkplatz seitens der Nuss-
gartenstraße und eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. 
Damit können wir halbwegs leben und dafür hat es sich gelohnt zu 
kämpfen. Vielen Dank an alle, die dieses Ansinnen mitgetragen und 
mitunterstützt haben. Das ist ein Punkt womit wir leben können und 
deshalb werden auch wir -genau wie die SPD-Fraktion - diesem 
Beschlussvorschlag zustimmen. Vielen Dank.
Wortbeitrag Thomas Wilhelm, B90/Die Grünen
Herr Wilhelm teilt mit, dass Frau Lauer, SPD, und Herr Greff, CDU, 
bereits vieles vorweg genommen hätten. Er bestätigt die Aussage 
von Herrn Greff bezüglich des Schildbürgerstreiches der Deutschen 
Bahn und kritisiert die zuerst beabsichtige Vorgehensweise der DB.
Mittlerweile habe das Land erkannt, dass die Gemeinde die anste-
henden Folgekosten nicht stemmen könne und nun finanziell Unter-
stützung leiste. Von diesem Standpunkt aus könne auch seine 
Fraktion dem Beschlussvorschlag zustimmen und er hoffe, dass die 
Einstiegszahlen am Bahnsteig in Ensdorf somit auch stiegen. Wei-
ter stellt er fest, dass der Bahnhof jahrzehntelang seitens der Bahn 
vernachlässigt worden sei. Diese müsse sich somit nicht wundern, 
wenn die Kunden dann wegblieben. Er wiederholt, dass seine Frak-
tion dem Beschlussvorschlag ebenfalls zustimmen werde.

Wortbeitrag Herr Becker, FWGE e.V.
Herr Becker stellt fest, dass er die Wortbeiträge der Vorredner*in 
nicht wiederholen wolle. Weitestgehend schließe sich seine Fraktion 
den Wortbeiträgen an. Jedoch sei eine andere Entscheidung eben-
falls mitgetragen worden. Er befürchte weiterhin, dass der Bahn-
hof nach Fertigstellung in einigen Jahren wieder zum Schandfleck 
im Ort werde und gibt zu bedenken, dass die Bahnhöfe in Saar-
louis und in Bous aufgrund einer günstigeren Infrastruktur besser 
erreichbar seien als der in Ensdorf. Vor dem Hintergrund, dass auf 
die Gemeindeverwaltung jedoch keine Kosten zukämen, werde sich 
seine Fraktion dem Beschlussvorschlag anschließen.
Auf Nachfrage von Herrn Becker, wie hoch die Kosten des Park-
platzes seien, antwortet der Bürgermeister, dass diese noch nicht 
beziffert werden könnten. Mit dem jetzt zu fassenden Beschluss und 
dessen Mitteilung an das Ministerium könne zeitgleich mit der Pla-
nung des zweiten Bauabschnitts begonnen werden.
Sodann wird folgender Beschluss gefasst:
Der Gemeinderat beschließt:
Die Gemeinde Ensdorf stimmt dem vorgestellten Umbau der Ver-
kehrsstation Ensdorf in der bestehenden Lage durch die DB Sta-
tion & Service AG als Vorhabenträgerin aus dem Sonderbudget im 
Rahmen der LuFV III zu und bittet das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr unmittelbar mit den Planungen zum 2. 
Bauabschnitt, dem barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation sowie 
der Herstellung der Anbindung der neuen Unterführung an die Nuß-
gartenstraße (Durchstich in die Nußgartenstraße) zu beginnen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 7: PachtangelegenheitenAbschluss einer Nutzungsverein-
barung für die Kletterhalle
Der Bürgermeister erklärt, dass der Entwurf der Nutzungsverein-
barung der Vorlage beigefügt gewesen sei. Weiterhin sei das Klet-
tern im Nebentrakt der Großsporthalle möglich.
Sodann wird folgender Beschluss gefasst:
Der Gemeinderat beschließt den Abschluss einer Nutzungsver-
einbarung für den Betrieb einer Kletterwand in einem Raum in der 
Sporthalle am Saarpolygon mit dem Saarl. Bergsteiger- und Skiläu-
ferbund SBSB und dem DAV Sektion Saarbrücken ASS, ab dem 
01.01.2022.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 8: Neubesetzung des Ausschusses für Werksangelegen-
heiten und öffentlichen Einrichtungen
Der Bürgermeister nimmt Bezug auf ein Schreiben des Fraktions-
vorsitzenden von B90/Die Grünen, Thomas Wilhelm. Von Seiten 
seiner Fraktion werde eine Neubesetzung des Ausschusses für 
Werksangelegenheiten und öffentlichen Einrichtungen beantragt. In 
der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 04.07.2019 sei 
Frau Claudia Beck in den Werksausschuss gewählt worden. Frau 
Beck werde ihren Sitz im Werksausschuss niederlegen. Gemäß § 
48 Abs. 2 Satz 2 KSVG solle für den Fall einer notwendigen oder 
gewünschten Änderung die (Nach)-Besetzung der Ausschüsse ein-
vernehmlich erfolgen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schlage 
Herrn Thomas Wilhelm als Nachfolger vor.
Sodann wird folgender Beschluss gefasst:
Der Gemeinderat einigt sich den Ausschuss für Werksangelegenhei-
ten und öffentlichen Einrichtungen wie folgt neu besetzen: Thomas 
Wilhelm
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 9: Mitteilungen und Anfragen
Herr Bickelmann, B90/Die Grünen, teilt mit, dass auf dem Fried-
hof nachts das Licht in der Toilettenanlage gebrannt habe. Er bittet 
um Überprüfung, ob eine Zeitschaltuhr oder eine Energiesparlampe 
eingesetzt werden könne. Der Bürgermeister bedankt sich für den 
Hinweis. Die Verwaltung werde diesen Vorschlag aufnehmen.
Der Bürgermeister bedankt sich bei den Gemeinderatsmitgliedern 
für die konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2021 und wünscht 
allen schöne Feiertage und alles Gute für das kommende Jahr. 
Sein weiterer Dank richtet sich an alle Menschen im Ehrenamt: die 
Feuerwehr, das DRK, die Shuttle-Fahrer, der Seniorensicherheits-
beauftragte, der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, 
dem Naturschutzbeauftragten der Gemeinde, den beiden Schieds-
männern - aber insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Verwaltung, des Bauhofes, der FGTS und auf dem 
Wertstoffhof. Ohne deren großes Engagement sei ein Pensum wie 
im abgelaufenen Jahr nicht zu bewältigen gewesen. Themen wie 
Grubenwasserflutung, die Verlegung des Bahnhofes, die umfangrei-
chen Kanalsanierungen im Ort etc. seien die herausragenden The-
men im vergangenen Jahr gewesen.
Herr Rust, SPD, schließt sich stellvertretend für die Ratsmitglieder 
den Wünschen des Bürgermeisters an.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt 
sich der Bürgermeister bei dem Pressevertreter für die Berichter-
stattung in der Saarbrücker Zeitung und beendet den öffentlichen 
Teil.
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Krieg in der Ukraine
Erste Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bereits im Saarland eingetroffen. Bereits in den vergangenen Wochen 
wurden im Saarland erste Vorkehrungen getroffen. Auch in der Gemeinde Ensdorf laufen für die Unterbringung 
von Kriegsflüchtlingen bereits die entsprechenden Vorbereitungen.
Die Stabstelle des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport hat eine Hotline eingerichtet, die seit Dienstag, dem 
1.März 2022 freigeschaltet und auch mit ukrainisch-sprachigen Mitarbeitern besetzt ist.
Auf der Internetseite des Ministeriums wurde auf dem Sonderportal Informationen zu aktuellen Hilfsangeboten 
zusammengetragen. Diese finden Sie unter:

https://www.ukraine.saarland.de
Auf diesem Sonderportal gibt es eine Übersicht der häufigsten Fragen und Antworten, die nicht nur in deutscher, 
sondern auch ukrainischer Sprache wiedergegeben sind.
In dem Portal werden Sie außerdem über die aktuelle Lage der Ukraine informiert.
Ebenso finden Sie Informationen, falls Sie sich durch Ihre Hilfe engagieren möchten. Dies ist zum Beispiel mög-
lich, wenn Sie Hilfsangebote unterbreiten möchten, verfügbare Wohnungen melden, oder sich als Dolmetscher 
engagieren.
Auf wer Informationen bezüglich der Spendenkonten von Hilfsorganisationen für Geldspenden oder auch Infor-
mationen zu den Sachspenden benötigt, wird auf dem Sonderportal des Ministeriums fündig.

Die Gemeinde Ensdorf sucht Wohnraum für Flüchtlinge
Angesichts der zu erwartenden Flücht-
lingsbewegung aus der Ukraine sucht 
die Gemeinde Ensdorf zusätzliche Unter-
künfte. Deshalb ruft die Verwaltung Bür-
gerinnen und Bürger dazu auf, sich zu 
melden, wenn sie Wohnungen zur Verfü-
gung stellen bzw. Flüchtlinge aufnehmen 
können. Nähere Einzelheiten über Miet-
verhältnis, Mietzins usw. erfahren Sie bei 
der Meldung der Wohnung bzw. Hauses.

Bei Interesse und für weitere Rückfragen 
oder Abgabe von Angeboten in Bezug auf 
die Wohnungssuche bitte ich Sie, sich 
kurzfristig mit Herrn Crauser unter Tele-
fonnummer 06831-504131 oder E-Mail 
mocrauser@gemeinde-ensdorf.de, in 
Verbindung zu setzen.

Jörg Wilhelmy, Bürgermeister

Freundeskreis Flüchtlinge Ensdorf
Im Freundeskreis Flüchtlinge Ensdorf 
haben sich im Jahr 2015 Ensdorfer Bür-
gerinnen und Bürger zusammengefunden, 
um insbesondere aus Syrien geflüchteten 
Menschen tatkräftig und auf vielfältige 
Weise Hilfe zu leisten.

Auch wir sind schockiert über den Krieg 
und das Schicksal der Menschen in der 
Ukraine und bereiten uns darauf vor, Men-
schen, die bei uns Zuflucht suchen, zu hel-
fen. Dies soll geschehen in Abstimmung 
mit den Hilfsmaßnahmen der Gemeinde 
Ensdorf sowie anderer Hilfsorganisatio-
nen und Vereine.

Auskunft über die Arbeit des Freundes-
kreises sowie über die Möglichkeit einer 
Mitarbeit, wozu jeder herzlich eingeladen 
ist, erteilt gerne:

Paul Günter Köhler, Tel. 0152-59777503.
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Landtagswahl am 27. März 2022
In der Verwaltung laufen die Wahlvorbereitungen für 
die Wahl des 17. Landtages des Saarlandes am 27. 
März 2022. Zum Stichtag 13.02.2022- und damit 
42 Tage vor der Wahl - wurde das Wählerverzeich-
nis erstellt. Parallel dazu gehen den Wählerinnen und 
Wählern binnen 21 Tagen (bis zum 06.03.2022) in der 
Zustellung durch die Deutsche Post AG die Wahlbe-
nachrichtigungsbriefe im weißen Fensterkuvert mit 
der Aufschrift -wichtige Wahlunterlagen- zu.

Briefwahl beantragen
Die Gemeinde Ensdorf weist darauf hin, dass jede 
Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigter aus der 
Gemeinde Ensdorf, der am Wahltag 27.03.2022 nicht 

im Wahllokal wählen kann oder möchte, die Möglichkeit hat durch Briefwahl zu wählen.
Sie haben die Möglichkeit Wahlscheine schriftlich (durch Ausfüllen der Rückseite des Wahlbenachrichtigungs-
briefes) oder in elektronischer Form (Telefax, E-Mail) beim Briefwahlbüro zu beantragen. Gerne können Sie dies 
auch persönlich im Rathaus tun. Eine Antragstellung über Telefon oder per SMS ist nicht möglich. Das Briefwahl-
büro befindet sich im Untergeschoss des Rathauses Zimmer Nr. 012 (barrierefrei).

Die täglichen Öffnungszeiten des Briefwahlbüros sind:
montags und mittwochs von 8:00 bis 13:00 Uhr und von 13:30 bis 15:30 Uhr, dienstags von 8:00 bis 12:00 Uhr 
und von 13:30 bis 15:30 Uhr, donnerstags 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr sowie
freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr
Bei Fragen zur Briefwahl oder zu Wahlscheinen wenden Sie sich gerne für telefonische Auskünfte an das Brief-
wahlbüro unter Tel. 504-191 oder an das Wahlamt unter Tel. 504-112.
Auch online ist die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefunterlagen ganz einfach möglich. Der Link zum 
Online-Portal ist auf unserer Homepage www.gemeinde-ensdorf.de verfügbar.

Neu ist ein personalisierter QR-Code:  
schnell und sicher Briefwahl beantragen

Noch schneller und einfacher geht es mit dem persönlichen QR-Code, der auf dem Wahlbenachrichtigungs-

brief abgedruckt ist: Einfach den QR-Code mit der Kamera-App des Handy in den Fokus nehmen und sich 

zur passenden Webseite weiterleiten lassen. Dort ist alles bereits vorbereitet, sodass die Briefwahlanlagen 

nach einer kurzen Kontrolle schnell beantragt werden können. Bei der Beantragung über das Online-Portal 

werden die persönlichen Daten hingegen noch abgefragt.

Entscheiden Sie sich für eine Antragstellung per E-Mail an wahlen@gemeinde-ensdorf.de, benötigt das Wahl-

amt aus Sicherheitsgründen neben der Angabe von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift 

auch die Angabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden 

Ihnen zeitnah zugestellt. Bei persönlicher Abholung bitte immer amtlichen Lichtbildausweis mitbringen.

Allgemeine Hinweise
Die Briefwahlunterlagen sollten möglichst frühzeitig beantragt werden, dass die von der Wählerin bzw. dem Wäh-
ler gekennzeichneten Stimmzettel in den Wahlbriefen rechtzeitig wieder bei der Verwaltung eingehen. Das den 
Briefwahlunterlagen beigefügte Merkblatt informiert über die richtige Handhabung der Stimmabgabe.
Die Rücksendung der Briefwahlunterlagen an das Wahlamt der Gemeinde Ensdorf ist mit der Deutschen Post AG 
ist im Bereich der Bundesrepublik Deutschland gebührenfrei.
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen können bis Freitag vor der Landtagswahl, 25.03.2022, 18.00 Uhr beantragt 
werden. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung kann auch am Wahltag bis 15.00 Uhr Briefwahl beantragt 
werden.

Beachten Sie bei der Bevollmächtigung Dritter:
Eine Aushändigung der Briefwahlunterlagen an Dritte ist nur zulässig, wenn
• eine schriftliche Vollmacht über die Berechtigung zur Empfangnahme durch Dritte vorliegt und
• der Bevollmächtigte schriftlich gegenüber der Gemeinde versichert, dass er nicht mehr als 4 Wahlberechtigte 

vertritt.
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Da aufgrund der Lockerungen wieder mehr mehr Veranstaltungen möglich 
sein werden, bittet die Gemeindeverwaltung die Vorsitzenden der Ensdor-
fer Vereine darum, geplante Veranstaltungen für das Jahr 2022 zu melden.
Auf der Internetpräsenz der Gemeinde Ensdorf besteht die Möglichkeit 
für alle Ensdorfer Vereine, ihre Veranstaltungseinträge direkt im Veran-
staltungskalender selbst vorzunehmen und mit Bildmaterial und weiteren 
Informationen zu versehen. Damit können die Vereine auch selbst kurzfris-
tig Termine oder Terminverschiebungen publik machen.
Sie finden unter dem Navigationspunkt Freizeit & Tourismus den Veran-
staltungskalender.

Unter Veranstaltung eintragen öffnet sich ein Fenster, das Sie durch die 
Eintragung durchführt. Nach Freischaltung durch die Verwaltung ist die 
Veranstaltung dann direkt auf der Homepage zu finden. Gleichzeitig erfolgt 
die Veröffentlichung auch nach wie vor in unserem Nachrichtenblatt.
Personen, denen es nicht möglich ist, ihre Veranstaltungen auf der Home-
page einzustellen, können stattdessen die Veranstaltungstermine samt 
Foto an die Gemeindeverwaltung per Mail an veranstaltungskalender@
gemeinde-ensdorf.de senden. In diesem Falle bitten wir um folgende Anga-
ben:
• Name des Vereins
• Termin mit Uhrzeitangabe der Veranstaltung
• Ort der Veranstaltung
• Beginn und Ende der Veranstaltung
• Art der Veranstaltung

Veranstaltungskalender 2022
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Testzentren in der Gemeinde Ensdorf

Schnelltestzentrum des Landkreises Saarlouis – 
nur mit Termin (Onlinebuchung!)

RAG Zukunftsstandort Duhamel  
Provinzialstraße, 66806 Ensdorf
Terminbuchung nur online über: 
https://test-saarland.de/sls

Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag, 08:00-22:00 Uhr

Corona Testzentrum  
„Möbel Martin - Ensdorf“ -  
ohne vorherige Terminbuchung

Provinzialstraße 300, 66806 Ensdorf
Registrierung online über: 
https://saar-testzentrum.de/de/testzentrum-ensdorf
Telefon-Nr.: +491632414829
E-Mail: mobilestestzentrumpavan@gmail.com

Öffnungszeiten:
Montag – Samstag von 09.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag von 10.00 bis 19.00 Uhr

Corona-E-Testzentrum Ensdorf-  
Test mit & ohne Termin möglich

Provinzialstraße 138, 66806 Ensdorf
Terminbuchung online über: 
https://anny.co/b/book/e-testzentrum?from=organization
Email: E-Testzentrum@web.de

Öffnungszeiten:
Montag – Samstag von 09.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag von 10.00 bis 20.00 Uhr
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Ende des amtlichen Teils

Veranstaltungskalender

MÄRZ
Freitag, 18. März bis Samstag, 19. März Picobello-Aktion der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem bis Entsorgungsverband Saar

Sonntag, 27. März Landtagswahl

APRIL
Freitag, 1. April Konzert mit Marcel Adam im Festsaal des Bergmannsheimes - 

Beginn 19.30 Uhr - Einlass: 18.30 Uhr

Freitag, 8. April bis Sonntag, 10. April TuS Ensdorf: Basketball Pokalfinale aller Jugendaltersklassen sowie Damen und Herren

Samstag, 9. April Frühlingskonzert des Vereins der Musikfreunde im Bergmannsheim - 
Beginn 19.30 Uhr - Einlass: 18.30 Uhr

Karfreitag, 15. April Osterolympiade der SPD

Ostermontag, 17. April Oster-Bouleturnier des Rasenkraftsportvereins auf dem Bouleplatz

Kultur

 ■ Die Dinge sind einfach schwierig!
Das Lied „Nuudle mit Tomadesooß“ der südpfälzischen Liedermache-
rin Martina Gemmar ist Mundarttext des Monats im März 2022, darauf 
hat sich das Kolloquium der Bosener Gruppe geeinigt. Dieser Text 
wurde ausgewählt, so Karin Klee, Autorin und Sprecherin der Gruppe, 
weil darin ein scheinbar lockerer und gleichwohl ernüchternder Blick 
auf das menschliche Unvermögen geworfen wird, aus Erfahrun-
gen, Geschichte und Vergangenheit etwas zu lernen. Über den Text 
schreibt der Autor und Sprecher der Bosener Gruppe Peter Eckert:
Kultur und politische Bildung mit ihren Synergieeffekten nennt die 
Südpfälzerin Martina Gemmar als ihre Standbeine. Das spiegelt sich 
in ihren Veröffentlichungen; in denen u.a. Beobachtungen des großen 
Weltgeschehens und der nicht auszurottenden Verrücktheiten unseres 
Alltags in ironische Lieder gefasst werden. Näheres zeigt ihre Web-
seite (www.martina-gemmar.eu).
Nuudle mit Tomadesooß
Du kannsch ganz inschpiriert em Dalai Lama lausche,
kannsch im Kloschder läwe odder mol dei Wohnung dausche,
mit äm Geischderjächer in de USA -
denooch werd‘s trotzdäm wie‘s war.
Du kannsch dich wochelang uff Griener Tee beschränge,
kannsch beim Bunjee Jumbe mol a bissl lätzrum henge
in äm Selbschterfahrungsseminar -
denooch werd‘s trotzdäm wie‘s war.
…
Es isch vieles ghupst wie gsprunge, es isch vieles fa die Katz.
Grad mit hunnert Meder Aalauf unn äm viel zu große Satz
hupfsch wahrscheins nur deinre alt Gewohnheit in de Schooß
unn s bleibt bei Nuudle mit Tomadesooß!

 ■ Mitteilung an die Gemeindeverwaltung Ensdorf

Ich habe am .................................................... folgendes festgestellt:

O Kinderspielplatz verunreinigt / Spielgeräte beschädigt
O Schutt / Unratablagerung
O Fahrbahndecke bzw. Bürgersteig beschädigt
O Hydrant / Kanaldeckel / Gully schadhaft
O Straßenbeleuchtung defekt
O Verkehrsschild beschädigt / schlecht zu erkennen
O Bäume, Hecken und Sträucher behindern die Sicht
O Straßenbaustelle nicht gesichert

Ortsangabe: ......................................................................................................................

Sonstige Anregungen: ......................................................................................................

Name: ...............................................................................................................................

Straße, Wohnort: ..............................................................................................................

Sie können Ihr Anliegen auch gerne über Whats-
App +49 6831 504122 an die Gemeinde Ensdorf 
senden. Beantwortet werden Ihre Nachrichten 
während der regulären Öffnungszeiten des Rat-
hauses. Anrufe unter dieser Nummer werden 
nicht entgegengenommen.

Hinweis zum Datenschutz:

Ihre Anliegen werden von der Gemeindever-
waltung sowie den dazugehörigen Dienststel-
len bearbeitet. Dabei werden keine Chats oder 
persönlichen Daten gespeichert. Lediglich die 
Daten, die zur Bearbeitung Ihres Anliegens not-
wendig sind, werden intern weitergegeben und 
verarbeitet. Nach Abschluss der Bearbeitung 
wird der Chat-Verlauf gelöscht. Die Gemeinde 
Ensdorf hat keine eigenen Kontakte hinterlegt, 
somit bekommt WhatsApp durch uns auch kei-
nen Zugriff auf Ihre Telefonnummer und Kon-
takte.

Es gelten die Datenschutzbestimmungen der 
Gemeinde Ensdorf

 ■ Abfallbeseitigung
Altglas- und Altpapiercontainer
Erlenstraße / Prälat-Anheier-Straße
Parkstraße (vor der Schulturnhalle)
Gustav-Stresemann-Straße
(Einwerfzeiten: werktags von 7.00 - 20.00 Uhr)
Wertstoffhof, Am Schwalbacher Berg 159
(Bitte die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes beachten)

Altbatterie-Sammelgefäße
Im rückwärtigen Eingang Rathaus, Provinzialstraße 101a
Wertstoffhof, Am Schwalbacher Berg 159

Sammelgefäß für Kork
Im rückwärtigen Eingang Rathaus, Provinzialstraße 101a
Wertstoffhof, Am Schwalbacher Berg 159

Sammelgefäß für Altkleider
Wertstoffhof, Am Schwalbacher Berg 159

Gelbe Tonne
Abfuhr donnerstags in den ungeraden Kalenderwochen

Abfallsäcke EVS
Abfallsäcke, die zusätzlich zu den Restmülltonnen zur Abfuhr hin-
aus gestellt werden können, erhalten Sie zum Preis von 6,00 € 
beim Wertstoffhof, Am Schwalbacher Berg 159

Wasserhärte: 9,7 dH, Härtebereich II,  
Waschmitteldosierung beachten



Ensdorf - 19 - Ausgabe 10/2022

Aus unserer Gemeinde

Marcel Adam 
sorgt für „Plaisir“ 

im Ensdorfer Bergmannsheim

Fast zwei Jahre musste sein Publikum warten, im April 2022 ist es jetzt soweit: Marcel Adam holt sein 
im April 2020 ausgefallenes Konzert in Ensdorf nach.

Gute Nachrichten für alle Marcel Adam Fans! Der sympathische lothringische Chansonnier, Liedermacher, 
Comedy-Schreiber und jetzt auch Buchautor kommt mit seinem „Merci“-Programm nach Ensdorf. 

Nachdem die Corona Pandemie die Konzertpläne im April 2020 durchkreuzten, wird das geplante Konzert am

Freitag, 1. April 2022, 19.30 Uhr, im Ensdorfer Bergmannsheim
nachgeholt.

Zusammen mit den beiden virtuosen Musikern von „La finé équipe“, dem Knopfakkordeonisten und Saxo-
phonisten Christian Di Fantauzzi und Christian Conrad (Gitarre, Bass und Mandoline), garantiert Adam einen 
Abend mit bester Musik.

Der Musiker widmet das Konzert seinem Publikum, den Veranstaltern und Medien, die ihn in seiner langjäh-
rigen Kleinkunstkarriere stets unterstützt und gefördert haben. Im Jahr 2016 feierte Marcel sein 35-jähriges 
Bühnenjubiläum. In unzähligen Konzerten in Deutschland und Frankreich begeisterte er mit seiner lothringi-
schen Mundart eine immer größer werdende Fangemeinde. Seine Tourneen führen ihn immer weiter von den 
südlichsten Zipfeln der Republik bis in die nördlichste Spitze.

Dabei hat er neben seinen bekanntesten und beliebtesten Liedern wie „Von guten Mächten“, „Wunder gesche-
hen“ oder „`s Onna uff de Bonk“ auch etliche neue Chansons und Stücke auf Deutsch und Französisch sowie 
in Lothringer Mundart im Gepäck. Außerdem wird es an diesem Abend aus seinem Programm „Best off“ und 
seiner letzten CD „Pour le Plaisir“, die er mit seinem Sohn Yann Loup und dessen Frau Anisha produziert hat, 
einiges zu hören geben.

Und wie wir es von dem begnadeten Liedermacher gewöhnt sind, wird auch dieser Abend garantiert voller 
Spontanität. Die Zuhörer dürfen sich auf viele Zwischenkommentare freuen, die uns zum Schmunzeln oder 
Lachen bringen und zuweilen auch nachdenklich stimmen werden. Und für alle Interessierten hat Marcel in 
seiner Bagage sein Buch „Kleinkunst ist kein Rock`n`Roll – C`est dur la culture“.

Freuen auch Sie sich schon jetzt auf einen unterhaltsamen Kulturabend mit und von Marcel Adam. Bereits 
erworbene Eintrittskarten für das Konzert, das im April 2020 hätte stattfinden sollen, behalten ihre Gültigkeit.

Eintrittskarten sind online über die Homepage der Gemeinde ab 24. Februar 2022 unter www.gemeinde-
ensdorf.de erhältlich, oder können an den nachfolgenden Vorverkaufsstellen erworben werden.

Einlass: 18.30 Uhr

Wo: Bergmannsheim Ensdorf (Sitzplatz)

Eintritt: 15,00 € - nur im Vorverkauf

Kartenvorverkauf: Papeterie Dorothee Seifert

Schreibwaren Schmitz

OHT-Shop

Online-Tickets: www.gemeinde-ensdorf.de

Zutritts- und Teilnahmevoraussetzungen
Mit der Buchung eines Tickets für unsere Veranstaltung erklären Sie, sich an die zum Zeitpunkt der Veranstal-
tung geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus sowie durch uns als Veranstal-
ter notwendigen Vorgaben zu halten.
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Verlängerung der Nachfragebündelung zum Glasfaserausbau: 
Chance auf Netzausbau in Ensdorf bleibt zunächst bestehen

Neuer Stichtag der Nachfragebündelung 14.03.2022

Die Gemeinde Ensdorf hat weiterhin die Chance 
auf den kostenlosen Glasfaserausbau und eine 
schnelle Internetanbindung. Bürgerinnen und 
Bürger im Ausbaugebiet, die sich noch nicht für 
einen kostenlosen Glasfaseranschluss entschie-
den haben, können noch bis zum 14.03.2022 
einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser schließen. 
Voraussetzung für den Ausbau ist nach wie vor 
die erforderliche Vertragsquote.

„Wir verlängern die Nachfragebündelung, da 
Ensdorf ein wichtiges Ausbaugebiet für Deut-
sche Glasfaser ist“, sagt Projektmanager Rainer 
Menz. Deutsche Glasfaser hat in Absprache mit 
der Gemeinde die Verlängerung der Nachfrage-
bündelung bis zum 14.03.2022 beschlossen. 

Bislang unentschlossene Bürgerinnen und Bür-
ger können sich weiterhin im eigens eingerich-
teten Servicepunkt in der Provinzialstr. 106 in 
66806 Ensdorf (Marktpassage) beraten lassen 
und Verträge abschließen.

Öffnungszeiten
im Servicepoint am Marktplatz

• dienstags und donnerstags 
von 14 – 18 Uhr

• freitags von 10:00 bis 14:00 Uhr

Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glas-
faser und dem Vertriebspartner United Promo-
tion Sie auf Wunsch gerne zu Hause besuchen 
und beraten. Terminvereinbarung zu einem 
persönlichen Beratungsgespräch bei Ihnen zu 
Hause unter 

Tel. 02861 8133 410

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser 
und die buchbaren Produkte sind online unter  
www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.

Liebe Ensdorferinnen
liebe Ensdorfer,

bitte unterstützen Sie dieses zukunftsweisende 
Projekt und entscheiden Sie sich für den Glas-
faserausbau in unserem Ort. Die erforderliche 
Quote kann noch bis zum 14.03.2022 erreicht 
werden. Helfen Sie dabei mit, in Ensdorf die 
Türen für eine modernere und schnellere Tech-
nik zu öffnen.
Ihr
Jörg Wilhelmy
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Endspurt für Ensdorf, wir sind dabei!

Damit die Digitalisierung an Ensdorf 
nicht vorbeifährt.

Volker Greff, 
Fraktionsvorsitzender der CDU

Nur über Digitalisierung reden, reicht nicht. 
Wir müssen unseren Ort zukunftssicher 
machen. Für unsere Kinder und Enkelkinder.
Die beiden vergangenen Jahre haben 
gezeigt, wie sehr wir dem Fortschritt hinter-
herlaufen.

Elke Röhlen, 
Ratsmitglied der CDU

Ich habe mich als SPD Ratsmitglied für 
Glasfaser entschieden, weil dadurch unser 
Haus wertvoller, und ganz Ensdorf bei 
Umsetzung attraktiver wird.

Dieter Rust, 
Ratsmitglied der SPD

Die Arbeitsplätze der Zukunft erfordern ein 
schnelles Internet. Glasfaser ist dabei die 
Infrastruktur der Zukunft.
Sie sichert unsere Wettbewerbsfähigkeit als 
Wirtschaftsstandort und bringt die Digitali-
sierung unserer Schule voran.

Anja Bach, Dietrich Bickelmann und 
Claudia Beck, Ratsmitglieder und 
Thomas Wilhelm, Fraktionsvorsitzender 
der Bündnis 90/Die Grünen

Wir haben einen Vertrag mit der Deutschen 
Glasfaser abgeschlossen.
Dadurch bekommen wir ein neues moder-
nes Internet mit schneller Datenverbindung, 
was sowohl für meine Arbeit im Homeoffice, 
für meine Gemeinderatsarbeit aber auch 
für das Streamen von Filmen, Musik etc. 
wichtig ist.
Auch neue, bessere Leitungen ersetzen 
die alten Leitungen, die mit dem moder-
nen Internet nicht mehr mithalten können. 
Infolgedessen wird auch der Wert unseres 
Hauses gesteigert.
Wenn wir in Ensdorf keinen Ausbau des 
schnellen Internets bekommen, werden wir 
die Hoffnung, dass sich in den nächsten 
Jahren neue Firmen bei uns niederlassen, 
begraben müssen. Wenn jetzt kein Inter-
esse besteht, wird auch die saarländische 
Regierung davon Abstand nehmen, den 
Ausbau von schnellem Internet bei uns 
voranzutreiben.

Rosemarie Schmidt, 
Ratsmitglied der SPD

Eine Investition für die Zukunft unserer 
Kinder.

Heinrich Becker Fraktionsvorsitzender 
der Freie Wählergemeinschaft 
Ensdorf e. V., mit Sohn Mattias

Wir haben uns schon seit Anfang der 
Anfrage zu Glasfaser mit einem Vorvertrag 
dazu bereit erklärt zu installieren.

Harald Herrmann, Ratsmitglied der 
Freie Wählergemeinschaft Ensdorf e. V.

Nur eine Kommune mit digitaler, zeitge-
mäßer Infrastruktur ist attraktiv für Familien 
und Unternehmen. Durch einen Glasfaser-
anschluss bleiben die Häuser wertvoll und 
sind für zukünftige Generationen im Hinblick 
auf steigende Datenmengen interessant.
Lassen wir uns nicht abhängen,
Für UNS ... und unser Ensdorf.

Jörg Wilhelmy, 
Bürgermeister der Gemeinde Ensdorf
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„Du bist, was du isst.“ Diesen Satz 
kennt sicherlich jeder - und er stimmt im 
übertragenen Sinne sogar. Die gesunde 
Ernährung hilft dabei, dem Körper und 
somit sich selbst etwas Gutes zu tun. 
Nicht nur die Figur dankt es Ihnen, auch 
die Stimmung und das allgemeine Wohl-
befinden werden positiv beeinflusst. Der 
Blutdruck bleibt stabil, das Herz gesund. 
Haare, Haut und Nägel werden gestärkt. 
Grundsätzlich gibt Ihnen eine ausgewo-
gene Ernährung Energie und hilft Ihnen, 
fit und gesund zu bleiben.

Ensdorf lebt gesund

Ensdorf engagiert sich im Rahmen des Projektes „Ensdorf lebt gesund“ für Prävention und Gesundheitsförde-
rung in der Gemeinde. In Kooperation mit dem Verein für Prävention und Gesundheit im Saarland (PuGiS e.V.) 
gibt es in der Rubrik „Ensdorf lebt gesund“ im 14-tägigen Rythmus Wissenswertes und Tipps rund um das 
Thema „Prävention und Gesundheit“.
Dort finden Sie auch Hinweise zu kostenfreien Onlineangeboten und weiterführenden Informationen. Online gibt 
es alle Infos zum Projekt „Ensdorf lebt gesund“ auch auf www.gemeinde-ensdorf.de.
Interessante Online-Vorträge und Web-Seminare werden außerdem auf www.pugis.de angeboten.

 ■  Gesundheitstipp: Wie ernähre ich mich ausgewogen?

Wöchentlicher
Einkaufs-Shuttleservice 
für ältere Menschen
in den Edeka Markt

Der von den Rentnern des Seniorenclubs „Simeon“ 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde wöchent-
lich organisierte Einkaufs-Shuttleservice für ältere 
Menschen findet wöchentlich jeden Donnerstag 
statt.
Die Abfahrten erfolgen jeweils zwischen 09.00 Uhr 
und 09.30 Uhr. Die Seniorinnen und Senioren wer-
den dann wieder von zuhause abgeholt und zum 
Ensdorfer Lebensmittelgeschäft Edeka Schmidt 
sowie zur Volksbank nach Fraulautern und wieder 
nach Hause gefahren.
Die wöchentlichen Fahrten finden selbstver-
ständlich unter Beachtung der allgemein gültigen 
Corona- Vorschriften und Hygieneregeln statt. Dies 
bedeutet, dass das Tragen einer Maske während 
der Fahrt auch hier wie im ÖPNV für Fahrer und 
Senioren Pflicht ist. Um die Abstandsvorschriften 

einzuhalten, kann außerdem nur eine geringe Anzahl von 
Personen gleichzeitig befördert werden.

Wollen Sie von diesem Shuttleservice für den Einkauf 
von Lebensmitteln Gebrauch machen, dann wenden 
Sie sich bitte an Frau Nadine Händle von der Gemein-
deverwaltung, Tel. 504-119 (vormittags). Sie nimmt die 
eingehenden Meldungen entgegen und informiert den 
entsprechenden Vertreter des Seniorenclubs.
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Allerdings sind mehr als die Hälfte der 
Menschen in Deutschland laut des 
Robert Koch Instituts zu dick: rund 67 
Prozent der Männer und 53 Prozent 
der Frauen sind derzeit übergewichtig. 
Etwa ein Viertel der Erwachsenen (23 
Prozent der Männer und 24 Prozent 
der Frauen) sind adipös, also krankhaft 
fettleibig. Ein Grund hierfür ist, dass 
besonders an stressigen Tagen gerne 
auf Fast Food, wie beispielsweise Pom-
mes oder Currywurst, zurückgegriffen 
wird. Aber auch Süßigkeiten finden 
regelmäßig den Weg in unsere Münder. 
Natürlich ist es in Ordnung, sich auch 
hin und wieder mit solchen Leckereien 
zu belohnen; aber insgesamt sollte die 
Qualität unserer Ernährung stimmen. 
Wie Sie dies erreichen können, hat die 
„Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ 
für Sie zusammengefasst. Hier erfahren 
Sie, wie Sie sich nicht nur ausgewogen, 
sondern auch nährstoffreich ernähren 
können.

1. Lebensmittelvielfalt
Kein Lebensmittel allein enthält alle 
Nährstoffe. Je abwechslungsreicher 
Sie essen, desto geringer ist das Risiko 
einer einseitigen Ernährung. Nehmen 
Sie hauptsächlich pflanzliche Lebens-
mittel zu sich, wie Gemüse, Obst und 
Getreide: sie liefern viele Nähr- und 
Ballaststoffe und sind gleichzeitig sehr 
kalorienarm. Pflanzenöle und Nüsse 
sind im Vergleich zwar kalorienreich, 
stellen aber auch einen wertvolle 
Nährstofflieferanten dar. Um die Nähr-
stoffaufnahme zu erleichtern, ist es 
sinnvoll, die pflanzlichen Lebensmittel 
durch tierische Lebensmittel wie Milch, 
Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Eier 
zu ergänzen. Aber aufgepasst! Als Teil 
einer vollwertigen Ernährung kann 
zwar eine kleine Menge Fleisch oder 
Wurst die Versorgung mit lebenswich-
tigen Nährstoffen erleichtern. Allerdings 
reicht hierfür bereits eine wöchentliche 
Menge von insgesamt 300 g für Erwach-
sene mit niedrigem Kalorienbedarf, bis 
hin zu 600 g für Erwachsene mit hohem 
Kalorienbedarf aus. Zum Vergleich: der 
durchschnittliche Fleischverzehr der 
Deutschen liegt bei über einem Kilo-
gramm pro Woche.

2. Gemüse und Obst
Gemüse und Obst ist die mengenmä-
ßig größte Lebensmittelgruppe in der 
vollwertigen Ernährung, welche viel 
Abwechslung in den Speiseplan bringt. 
Zudem senkt sie das Risiko für Herz-
Kreislauf- und andere Erkrankungen. 
Empfehlenswert sind für Erwachsene 
täglich mindestens 400 g Gemüse (ca. 
3 Portionen) und 250 g Obst (ca. 2 Porti-
onen). Bei getrockneten Hülsenfrüchten 
wie Bohnen, Linsen oder Kichererb-
sen entspricht eine Portionsgröße ca. 
70 g (roher Zustand) bis hin zu 125 g 

(gegart). Nüsse, Ölsaaten oder Tro-
ckenfrüchte können eine Portion Obst 
am Tag ersetzen. Die Portionsgröße ist 
hier jedoch insgesamt kleiner, da der 
Kaloriengehalt höher ist: Eine Portion 
Nüsse, Ölsaaten oder Trockenfrüchte 
entspricht in diesem Fall ca. 25 g.

3. Vollkorn wählen
Getreideprodukte sind ein wichtiger 
Bestandteil der vollwertigen Ernährung. 
Sie liefern Kohlenhydrate, welche eine 
wichtige Energiequelle für den Men-
schen sind und als Vollkornvariante 
reichlich Ballaststoffe besitzen. Lebens-
mittel aus Vollkorn sättigen zudem län-
ger und enthalten mehr Nährstoffe als 
Weißmehlprodukte.

4. Gesundheitsfördernde Fette 
nutzen
Pflanzliche Öle liefern, wie alle Fette, 
viele Kalorien. Sie bieten aber auch 
lebensnotwendige ungesättigte Fett-
säuren und Vitamin E. Diese stecken 
nicht nur in pflanzlichen Ölen, sondern 
auch in Margarine, Nüssen und fetten 
Fischen. Damit kann das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt 
werden. Aber nicht alle pflanzlichen 
Öle sind gleich gesund: Kokosfett 
und Palmöl sollten aufgrund ihrer gro-
ßen Menge an gesättigten Fettsäuren 
gemieden werden. Greifen Sie stattdes-
sen lieber auf Raps-, Walnuss-, Lein-, 
Soja- oder Olivenöl zurück.

5. Zucker und Salz einsparen
Gesüßte Lebensmittel und Getränke 
sind meist nährstoffarm und enthal-
ten unnötige Kalorien, zudem erhöht 
Zucker unter anderem das Kariesrisiko. 
Zuviel Salz im Essen kann den Blut-
druck erhöhen, mehr als 6 g am Tag 
sollten es daher nicht sein. Wenn Sie 
Salz verwenden, dann am besten ange-
reichert mit Jod und Fluorid.

6. Wasser trinken
Die idealen Flüssigkeitslieferanten 
sind Wasser und ungezuckerter Tee. 
Aber auch koffeinhaltige Getränke, wie 
ungezuckerter Kaffee sind kalorienfrei 
und eignen sich für die Flüssigkeits-
aufnahme zwischendurch. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, Kaffee nur in 
Maßen zu trinken, da zu viel Koffein sich 
auch negativ auf Ihr Wohlbefinden aus-

wirken kann. Vermeiden sollten Sie wie-
derrum zuckergesüßte Getränke, wie 
Limonaden, Fruchtsaft- oder Mischge-
tränke. Der Konsum kann die Entste-
hung von Übergewicht und Diabetes 
Mellitus Typ 2 fördern. Außerdem soll-
ten Sie auf alkoholische Getränke mög-
lichst verzichten, da diese ebenfalls 
kalorienreich sind, sowie die Entste-
hung von Krebs und weiteren gesund-
heitlichen Risiken fördern.

7. Achtsam essen
und genießen
Langsames, bewusstes Essen und 
gründliches Kauen kann den Genuss 
fördern und dabei helfen, das Körperge-
wicht zu regulieren. Das Sättigungsge-
fühl tritt erst ca. 15 bis 20 Minuten nach 
Beginn der Mahlzeit ein. Wer zu schnell 
isst, bemerkt im schlimmsten Fall erst 
zu spät, dass er eigentlich schon genug 
gegessen hat und satt ist. Langsam zu 
essen ist nicht nur gesünder, sondern 
unterstützt auch beim Abnehmen. Mehr 
Achtsamkeit ist also auch beim Essen 
der Schlüssel zum Erfolg.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.pugis.de oder www.das-saarland-
lebt-gesund.de

Quellen: Buchenau, P. (2014): Der Anti-
Stress-Trainer. Von Ersthelfer Nr. 7 - Ich ernähre 
mich gesund: https://link.springer.com/chap-
ter/10.1007/978-3-658-02394-2_17 abgerufen
Robert Koch Institut (2014): Von Übergewicht und 
Adipositas: https://www.rki.de/DE/Content/Gesund-
heitsmonitoring/Themen/Uebergewicht_Adipositas/
Uebergewicht_Adipositas_node.html abgerufen
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (o. 
J.): Von Vollwertig essen und trinken nach den 
10 Regeln der DGE: https://www.dge.de/ernaeh-
rungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-
dge/#:~:text=Die%20DGE%20empfiehlt%2C%20
mindestens%2030%20g%20Ballaststoffe%20
aus,e ine%20gute%20Wahl%2C%20die%20
wenige%20Kalorien%20enth%C3%A4lt.%204 
abgerufen
https://de.depositphotos.com/stock-
photos/gesunde-ern%C3%A4hrung.
html?filter=all&qview=14134385
https://de.depositphotos.
com/stock-photos/
gesundeern%C3%A4hrung.
html?filter=all&qview=174532330
https://unsplash.com/
photos/4Kd3svPFuEI
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Tel.: 504-137 • shschmitt@gemeinde-ensdorf.de

Öffnung des Jugendcafés
Seit dem 03.03.2022 hat das Jugendcafé der Gemeinde Ensdorf wieder für euch geöffnet!

Ob ihr euch einfach nur mit Freunden treffen wollt oder 
ihr aber einen Platz sucht, um in Ruhe im Internet abzu-
hängen: hier seid ihr richtig. Wir sind für euch da und mit 
allem ausgestattet, was ihr dafür braucht.

Wann: 
vorerst immer donnerstags von 16:00 - 18:00 Uhr!

Wo: 
Jugendcafé der Gemeinde Ensdorf, 
Am Pfarrgarten 1

Wer: 
vor Ort ist für euch Thomas Radke, 
den ihr auch bereits aus einigen Projekten kennt.

Habt ihr Fragen? Dann kommt einfach vorbei!
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Tagesordnung:

1. Begründung der Anwesenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Rückblick des Vorstandes auf die letzten zwei Jahre
4. Bericht der Kassenwartin
5. Bericht der Kassenprüferinnen
6. Wahl des Versammlungsleiter*in
7. Entlastung des Vorstandes
8. Durchführung von Neuwahlen

8a. 1. Vorsitzende*r
8b. 2. Vorsitzende*r
8c. Kassenwart*in
8d. Schriftführer*in
8e. Kassenprüfer*innen
8f. Beisitzer*innen

9. Verschiedenes
Ergänzende Anträge oder Anregungen bitten wir spätestens 8 Tage 
vorher in Schriftform beim Vorstand einzureichen. Bei Anträgen, Anre-
gungen und Fragen können Sie uns gerne schreiben.
E-Mail: Förderverein.stmarien.ensdorf@gmail.com
What‘s App: 0163 63 44 891
Adresse: Am Pfarrgarten 3; 66806 Ensdorf
Wir freuen uns über rege Teilnahme
Der Vorstand

Kirchen

 ■ Pfarreiengemeinschaft Bous - Ensdorf
Bitte beachten Sie: Es gilt Maskenpflicht und Abstandsgebot 
während des gesamten Gottesdienstes!
Gottesdienstordnung vom 12.03. - 20.03.2022
Samstag 12.03. - 2. Fastensonntag
18:00 Ensdorf Vorabendmesse 30er Amt für + Ernst Schröder; für + 
Gerhard Drewitz und ++ Eltern; nach Meinung; für die Leb. und Verst. 
der Familie Becker-Augustin
Sonntag 13.03. - 2. Fastensonntag
10:00 Bous Hochamt Jgd. für + Manfred Eisenbarth sowie die Leb. u. 
Verst. der Familie Eisenbarth-Graf; für + Josef Seidel, ++ Eltern und 
++ Schwiegereltern; für + Heinz Rothkopf; für ++ Ottilie und Edgar von 
dem Broch; für die Leb. und Verst. der Älteren Generation
11:00 Bous Taufe des Kindes Lino Scülfort
Dienstag 15.03. - Dienstag der 2. Fastenwoche
17:55 Bous Rosenkranzgebet
18:30 Bous Heilige Messe besonders für die zuletzt Verstorbenen 
der Pfarreifür + Ernst Roser und sowie ++ Söhne Hans-Martin und 
Manfred; für ++ Wilhelm Ludwig, Tochter Petra und Schwiegersohn 
Stefan; für ++ Christel und Karl Heinz Kunzler; für ++ Eheleute Josef 
und Mathilde Hesedenz; für die Leb. und Verst. des Rosenkranzver-
eins; für die Leb. und Verst. der Familien Clemente, Caramazza und 
Crapanzano
Mittwoch 16.03. - Mittwoch der 2. Fastenwoche
06:00 Bous Frühschicht
Donnerstag 17.03. - Donnerstag der 2. Fastenwoche
17:55 Ensdorf Rosenkranzgebet
18:30 Ensdorf Heilige Messe besonders für die zuletzt Verstorbenen 
der Pfarrei, für die Leb. und Verst. Mitglieder der KfD St. Marien, 
Ensdorf
Samstag 19.03. - 3. Fastensonntag
18:00 Bous Vorabendmesse, 1. Jgd. für + Horst Rupp; zu Ehren des 
Hl. Josef; für ++ Rita Schichtel und Maria Leuck für ++ Leopold und 
Rose Rivinius sowie + Antonie Rivinius; für + Josef Köhl, für + Josef 
Morguet für + Josef Rupp, für + Josef Altmeyer
Sonntag 20.03. - 3. Fastensonntag
10:00 Ensdorf Hochamt (eingeladen sind heute besonders die 
Kommunionkinder) zu Ehren des Hl. Josef; für die Leb. und Verst. 
des Handwerkervereins St. Josef Ensdorf
Fernsehgottesdienste im ZDF – jeweils um 09.30 Uhr
März 2022
13.03.2022 St. Antonius, Künzell, katholischer Gottesdienst
20.03.2022 Eltville, evangelischer Gottesdienst
27.03.2022 Österreich, katholischer Gottesdienst
April 2022
03.04.2022 Wuppertal-Ronsdorf, evangelischer Gottesdienst
EWTN Katholisches TV
Werktags 8.00 Uhr und sonntags 10.00 Uhr Heilige Messe aus dem 
Kölner Dom
Öffnungszeiten der Pfarrämter in Bous und Ensdorf
Bei Terminen im Pfarrbüro bitten wir Sie, die Hygienebestimmungen 
einzuhalten!

Bildungseinrichtungen

 ■ Katholische Erwachsenenbildung  
Saar Hochwald

Online-Kurs: Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen 
- Neuer Schwung für graue Zellen - Anfänger
Unter der Leitung der Gedächtnis- und Lerntrainerin, sowie Präven-
tologin für geistige Fitness Edeltrud Schätzel startet die KEB Saar-
Hochwald am Donnerstag, 24.03.2022 mit dem Online-Kurs „Dem 
Gedächtnis auf die Sprünge helfen - Neuer Schwung für graue 
Zellen für Anfänger“. Der Kurs umfasst 4 Termine und findet jeweils 
donnerstags von 19:30 bis 21:00 Uhr statt. In diesem Kurs haben 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, durch regelmäßiges Training, die 
grauen Zellen richtig zu aktivieren. Sie lernen Übungen kennen, die alle 
Gehirnfunktionen gleichermaßen beanspruchen. Sie erfahren, wie sie 
ihr Denkvermögen im Alltag und Beruf steigern können und auch ihre 
geistige Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter flexibel halten. Die Teil-
nahme kostet 36,00 €. Schriftliche Anmeldung bis 21.03.2022 unter 
anmelden-keb.de/59120. Der Zugang erfolgt nach der Anmeldung.
Weitere Infos bei der KEB Saar-Hochwald, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 
3, 66740 Saarlouis, Tel. 06831 769744.

Starker Rücken - Ganzheitliches Training  
für einen gesunden Rücken
Die Rückengesundheit hat Einfluss auf das gesamte positive Befin-
den und möchte tagtäglich unterstützt werden. Ein gesunder Rücken 
trägt zum ganzheitlichen Wohlbefinden und zur Lebensfreude bei. 
Der hierzu angebotene Kurs der KEB Saar-Hochwald startet ab Mon-
tag, 04.04.2022, von 17:00 - 18:00 Uhr in der Alois-Lauer-Stiftung, 
Dr.-Prior-Str. 3 in Dillingen, unter der Leitung der staatl. gepr. Gym-
nastik- und Sportlehrerin Margit Gies-Gross. Der Kurs findet unter 
Einhaltung der aktuellen gültigen Abstands- und Hygieneregeln 
statt. Bitte Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen! Der Kurs umfasst 
9 Termine und kostet 58,50 €. Schriftliche Anmeldung bis 18.03.2022 
bei KEB Saar-Hochwald direkt über anmelden-keb.de/59325. Wei-
tere Infos unter Telefon 06831 769744.

 ■ 12. März 2022 - Tag der offenen Tür  
am KBBZ Dillingen

Das KBBZ Dillingen ist das kaufmännische Kompetenzzentrum der 
Stadt Dillingen und eine der wichtigsten Anlaufstellen für kaufmänni-
sche Kompetenzen in der Region. Das KBBZ Dillingen befindet sich 
im Innenstadtbereich von Dillingen in unmittelbarer Nähe der Bushal-
testellen und nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. 
Das Kaufmännische Berufsbildungszentrum in Dillingen bildet seit 
vielen Jahren und Jahrzehnten erfolgreich Schülerinnen und Schü-
ler aus. Viele von ihnen haben ihren Mittleren Bildungsabschluss, 
ihre Fachhochschulreife oder den Berufsschulabschluss erwor-
ben. Das KBBZ Dillingen bietet hierfür ausgezeichnet ausgestattete 
Räumlichkeiten, modernstes EDV-Equipment und insbesondere 
ein hochqualifiziertes und motiviertes Lehrerkollegium. Als kleine-
rer Standort ist zudem die persönliche und intensive Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler eine herausragende Kernkompetenz, wie 
bereits gesagt: „Klein, aber fein.“ Darüber hinaus können wir z. B. eine 
sozialpädagogische Betreuung anbieten, die nicht nur in deutscher 
Sprache, sondern dank unserer Mitarbeiter u. a. auch in türkischer 
und arabischer Sprache möglich ist.
Am Samstag, 12. März stellt das KBBZ sein Bildungsangebot im Rah-
men eines Tages der offenen Tür von 9:00 bis 12:00 Uhr vor. Inte-
ressierte erwarten Informationsveranstaltungen, u.a. mit folgenden 
Schwerpunkten:
Ziel Mittlerer Bildungsabschluss
 Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung
Ziel Fachabitur
 Fachoberschule Wirtschaft
 Fachoberschule Wirtschaftsinformatik
 Austausch mit Schülern aller Schulformen
 Vorstellung der Ausbildungsberufe
 Kaufleute im Einzelhandel
 Kaufleute für Büromanagement
 Industriekaufleute

 ■ Förderverein der Kita St. Marien  
Ensdorf e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder*innen,
Sie sind ganz herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung am 
28.03.2022 um 16:00 Uhr in der Begegnungsstätte im Haus der Fami-
lie (Kindergarten Ensdorf) eingeladen.



Ensdorf - 26 - Ausgabe 10/2022

Kleidersammlung für Bethel
Vom 21. März bis 26. März findet zu den Öffnungszeiten, Montag, 
Dienstag und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, unsere diesjäh-
rige Kleidersammlung für Bethel im Ev. Gemeindezentrum in Schwal-
bach statt. Handzettel mit Informationen und Kleidersäcke liegen im 
Gemeindezentrum Schwalbach bereit. Bitte beachten Sie, dass nur in 
dieser Woche abgegebene Kleidersäcke nach Bethel gehen und, dass 
nur im Evangelischen Gemeindezentrum in Schwalbach gesammelt 
wird.
Geänderte Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Unser Gemeindebüro ist am Dienstag, 15. März geschlossen.
Gemeindebusfahrpläne:
13.03.2022 (Bous)
9.38 Uhr BOUS/Kreuzung Leipzigerstr.-Derlerstr.
9.42 Uhr Steinernes Kreuz
9.47 Uhr Kreuzung Pfuhl / Klammstraße
20.03.2022 (Saarwellingen-Schwalbach)
9.20 Uhr Saarwell. / Haselnußweg
9.22 Uhr Bahnhofstr. 120
9.24 Uhr Engelstraße
9.32 Uhr Hülzw. /Rosenstraße
9.35 Uhr Schacherweg
Kontaktadressen:
Gemeindebüro Schwalbach, Tel. 06834/956970
Unsere regulären Öffnungszeiten:
Mo, Di + Do 9.00 - 12.00 Uhr geöffnet, mittwochs + freitags geschlos-
sen. Zurzeit ist das Gemeindebüro für den Publikumsverkehr geschlos-
sen, telefonisch sind wir zu den genannten Zeiten zu erreichen.
E-Mail: schwalbach@ekir.de
Internet: www.kirchengemeinde-schwalbach.de
Die Homepage der Ev. Kirchengemeinde unter „www.kirchen-
gemeinde-schwalbach.de“ finden Sie alles Wichtige zu unserer Kir-
chengemeinde. Außerdem finden Sie die aktuellen Gottesdienste und 
Veranstaltungen auf der Startseite.

Religionsgemeinschaften

 ■ Jehovas Zeugen
Alle Gottesdienste per Videokonferenz
Freitag, 11.03.2022
18.30 Uhr Lied und Gebet
Hauptpunkte aus dem Bibelleseprogramm der Woche 
(1.Samuel 12-13)
Weitere Programmpunkte im Arbeitsheft
Information: Der Name Gottes in der Bibel und der Literatur
Nach Ansicht vieler Wissenschaftler bedeutet der Name „Er lässt wer-
den“. Diese Beschreibung passt zu Gott als Schöpfer, der seine Ziele 
immer erreicht.(Jesaja 55:10,11). Der Gottesname Jehova oder Jahwe 
ist die deutsche Übersetzung von vier hebräischen Buchstaben, Tet-
ragramm genannt. In der Umschrift meist mit JHWH wiedergegeben. 
Der Gottesname erscheint in der Bibel ca. 7000 Mal. Wie der Name in 
Hebräisch genau ausgesprochen wurde, ist nicht bekannt. Die Aus-
sprache „Jehova“ hat im Deutschen allerdings eine lange Tradition: 
Die erste deutsche Bibelübersetzung, in der der Name Jehova vor-
kommt, stammt aus dem Jahr 1537. Dabei handelt es sich um die 
Übersetzung von Dr. Johannes Eck. Bereits 1527 gebrauchte Martin 
Luther den Gottesnamen in Form von „Jehovah“ in seiner Auslegung 
über den Propheten Jeremia. Weitere Belege sind Die Heilige Schrift 
des alten Testaments von Dominikus von Brentano (1797), die Schul-
lehrer-Bibel (1826) und die Elberfelder Bibel (1891). Etwas später wird 
der Name Gottes in Bibelübersetzungen auch mit „Jahwe“ wiederge-
geben. Da man nicht weiß, wie der Name Gottes in Hebräisch genau 
ausgesprochen wurde, gibt es keinen Grund dogmatisch zu sein.
Literatur: Man beachte das Buch Pugio Fidei aus dem Jahr 1270 in 
dem der Name Jehova gebraucht wird. Auch deutsche Dichter und 
Schriftsteller verwandten den Namen Jehova, so z. B. Klopstock („Die 
Frühlingsfeier“) und Hölty („Elegie am Grabe meines Vaters“). Beson-
ders bekannt wurde der Gottesname durch Heinrich Heines Gedicht 
von dem babylonischen Herrscher Belsazar.
Sonntag, 13.03.2022
10.00 Uhr Vortrag
Thema: Dem Geist der Welt widerstehen
1.Korinther 2:12: „Nun haben wir nicht den Geist der Welt empfangen, 
sondern den Geist, der von Gott ist, damit wir das erkennen können, 
was uns Gott gütigerweise gegeben hat.“
Redner: Peter Rothe (Trier)
10.30 Uhr Bibelstudium
Thema: Was wir von Jakobus und seinen Lehren lernen können.
Jakobus war eine Säule in der frühen Christenversammlung und 
Schreiber des Bibelbuches, das seinen Namen trägt (Galater 1:19)
Kontakt: Burkhard Michely unter der Mobil Nr. 0152 29575177

Es gelten die 3G-Regeln
Bous: Dienstag von 14.00 - 17.00 Uhr und
Mittwoch von 09.00 bis 12.00 Uhr
Ensdorf: Montag von 09.00 - 12.00 Uhr und
Donnerstag von 14.00 - 17.00 Uhr
Telefonisch und per E-Mail sind wir erreichbar unter:
Telefon: Pfarramt Bous 06834/2378
Pfarramt Ensdorf 06831/52264
E-Mail: pfarramt@pg-bous-ensdorf.de
Unsere Homepage finden Sie unter: www.pg-bous-ensdorf.de
Gemeindereferentinnen:
Gemeindereferentin Julia Krechan: 06831/508615
Gemeindereferentin Dorothee Schmitt: 06831/508613
Beichtgelegneheit in Bous und Ensdorf
nach Vereinbarung (z.B. nach den Gottesdiensten) 
mit Pastor Christian Müller
Taufangebote in der Pfarreiengemeinschaft
Für das Jahr 2022 wurden nachfolgende Termine festgelegt:
Bous: 22.05. - 05.06. - 11.09. - 06.11.
Ensdorf: 10.07. - 24.07. - 16.10. - 11.12.
Spenden für den Blumenschmuck
„Blumen sind Boten Gottes, die blühen, damit wir Menschen nicht 
bergessen, wie schön seine Schöpfung ist,“ – so heißt es in einem 
alten Kalenderspruch.
Wie schön diese Boten Gottes auch das Haus Gottes schmücken, 
sehen wir an Festtagen in unseren Kirchen immer wieder. Leider ist 
es aus finanziellen Gründen nicht möglich, unsere Kirchen immer mit 
schönen frischen Blumen zu schmücken. Wir möchten Sie daher ein-
laden, unsere Pfarreien mit Geldspenden für den Blumenschmuck 
unserer Pfarrkirchen zu unterstützen.
Sie können die Spenden gerne bei den Küsterinnen oder in unseren 
Pfarrbüros abgeben oder auch auf das Konto der Pfarrgemeinde bei 
der Kreissparkasse Saarlouis, IBAN: DE48 5935 0110 0010 2720 45 
(Verwendungszweck: Blumenschmuck) überweisen.
Ein herzliches Vergelt’s Gott!
Gerne können diese Spenden auch in Verbindung mit einer Messbe-
stellung abgegeben werden.
Erstkommunion 2022
Im April und Mai 2022 finden in unserer Pfarreiengemeinschaft die 
Erstkommunionen statt.
Folgende Termine sind vorgesehen:
St. Peter Bous: Sonntag 24.04.2022 und Sonntag 08.05.2022
St. Marien Ensdorf: Sonntag 01.05.2022 und Sonntag 15.05.2022

 ■ Evangelische Kirchengemeinde 
Schwalbach

in den Zivilgemeinden: Schwalbach mit Elm und Hülzweiler, Bous, 
Ensdorf und Saarwellingen mit Schwarzenholz
Unsere Gottesdienste:
Sonntag, 13.03.2021 – Reminiscere
10.00 Uhr Kirche Bous
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden Bous
Pfarrer Janich
(s. Gemeindebusfahrplan Bous)
Sonntag, 20.03.2022 – Okuli
10.00 Uhr Gemeindezentrum Schwalbach
Prädikant Jennewein
(s. Gemeindebusfahrplan Saarwellingen -Schwalbach)

Liebe Gemeindeglieder,
gemäß der neuen Coronaverordnung des Saarlandes und der 
Empfehlung der evangelischen Kirche finden alle Gottesdienste 
unter der „3G-Regel“ statt. Teilnehmen dürfen Personen, die 
geimpft, genesen oder getestet sind. Der Test darf nicht älter als 
24 Stunden sein. Diese Kriterien müssen vor Betreten der Kirche 
bzw. des Gemeindezentrums nachgewiesen werden. Wir bit-
ten Sie sich auch weiterhin zu den Gottesdiensten im Gemein-
debüro anzumelden. Bei Fragen zu diesem Verfahren wenden 
Sie sich bitte an unser Gemeindebüro unter der Telefonnummer 
06834/956970 oder an Pfarrer Reinhard Janich unter der Telefon-
nummer 06834/53546.

Unsere Veranstaltungen:
Montag,14.03.2022
20.00 Uhr Selbsthilfegruppe für Alkohol- und Medikamentenprobleme 
in Bous
Donnerstag, 17.03.2022
14.30 - 17.00 Uhr Bücherei in Schwalbach
16.00 - 17.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Schwalbach
Freitag, 18.03.2022
16.00 - 17.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Bous
Nähere Erläuterungen zu den Veranstaltungen:
Unsere Bücherei
Die Bücherei ist unter den geltenden Hygienemaßnahmen geöffnet.
Am 24.03. ist die Bücherei geschlossen.
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Bessere Handy-Bilder
Sa 19. März 10 - 12.15 Uhr. M. Göttel. 12 €
Die fünf Tibeter
Sa 19. März 14 - 17 Uhr. O. Kleber. 24 €
Entdeckungsspaziergang durch St. Ingbert
Sa 19. März 10.30 - 12.30 Uhr. K. Friedrich. 8 €
Tanzen für Paare
So 20. März 17 Uhr. T. Gelz. 7 €
Literarischer Frühlingsabend zum Welttag der Poesie
Mo 21. März 19 Uhr. 0 €
Entrümpeln, Ausmisten, Aufräumen
Mo 21. März 18 Uhr. M. Licata. 9 €
Engl. Gesprächsrunde
Mo 21. März 19 -Uhr. N. Kowalski. 7 €
Ankommen bei sich selbst - Meditation, Eutonie, Gespräch
Di 23. März 14 Uhr. I. Weiland. 13 €
Online-Einführung in Android-Smartphones
Mi 23. März 14 Uhr. Dr. B. Schmitt. 20 €
Online: Recherchieren im Internet
Mi 23. März 18.30 Uhr. Dr. B. Schmitt. 9 €
Span. Gesprächsrunde
Mi 23. März 18 Uhr. M. García Jorge. 8 €
Französisch für Reisende
4 Do 14.30 Uhr ab 24. März. J. Pöppel. 36 €
Gesprächskreis über aktuelle Themen
Do 24. März 9.30 Uhr. A. Schaeffer. 0 €
Coaching-Seminar: Entspannung mit der VBM Vagus Balance 
Methode®
Sa 26. März 9.30 - 15.30 Uhr. D. Laurent/S. Senz-Laurent. 
89 € Anm. bis 15. März.
Workshop: Makramee
Sa 26. März 14 - 17 Uhr. J. Müller. 25 € plus 7 € Mat.
Ashtanga-Yoga, Meditation, Selbsterfahrung
Sa 26. März 13.30 - 17.30 Uhr. Yogi Swami Benajan (A. Klein). 35 €
Workshop: Entrümpeln, ausmisten, aufräumen
Sa 26. März 10 - 16 Uhr. M. Licata. 180 €

 ■ Landkreis Saarlouis als familien- 
freundliches Unternehmen rezertifiziert

Der Landkreis Saarlouis ist von der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) des Saarlandes erneut als familienfreundliches Unternehmen 
zertifiziert worden. Projektleiterin Ute Knerr von der „Servicestelle 
Leben und Arbeiten“ des saar.is (saarland.innovation & standort e.V.) 
hat dem Saarlouiser Landrat Patrik Lauer kürzlich die entsprechende 
Urkunde erreicht.
Landrat Lauer zeigte sich sichtlich stolz über die erneute Auszeich-
nung: „Der Landkreis Saarlouis tut als Arbeitgeber sehr viel für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit der Rezertifizierung beweisen 
wir, dass wir unsere Familienfreundlichkeit stetig weiterentwickeln und 
nachhaltig weiterverbessern.“ Die Kreisverwaltung wurde 2019 zum 
ersten Mal zertifiziert, hier lag der Fokus auf einer familienfreundlichen 
Gleitzeitregelung und der Sensibilisierung der Führungskräfte für das 
Thema „Vereinbarung von Familie und Beruf“.
Für die kommenden zwei Jahre hat sich die Verwaltung engagierte 
Ziele gesetzt. Die Möglichkeiten einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
sollen für Eltern ausgeweitet werden. Außerdem sollen Väter und wer-
dende Väter als Vorbilder stärker in die interne Kommunikation einbe-
zogen werden und von ihren Erfahrungen berichten. Über diese und 
andere Maßnahmen wird die Kreisverwaltung verstärkt in den Sozialen 
Medien und auf der Homepage kommunizieren.
Landrat Patrik Lauer ist überzeugt: „Der Landkreis Saarlouis ist ein 
attraktiver Arbeitgeber und will es bleiben. Wir arbeiten stetig daran, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weiter zu verbessern. Denn wir wissen: Nur mit Fami-
lienfreundlichkeit ist die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften 
langfristig gewährleistet.“

Ursula Kunigham und Ute Knerr von der „Servicestelle Arbeiten und Le-
ben“, der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer und Iris Kollmann, Mitarbeite-
rin des Landkreises Saarlouis Foto: Landkreis Saarlouis/Yannick Hoen

Infos

 ■ Frühjahrstagung Demenz Digital  
am 05. und 06. April 2022

Am 05./06. April 2022 veranstaltet der Demenz-Verein Saarlouis e.V. 
die diesjährige Frühjahrstagung mit vielen Kooperationspartnern 
digital. Die Fachvorträge befassen sich einerseits mit der Versor-
gungssituation demenzkranker Menschen und Möglichkeiten von Ver-
besserungen im pflegerischen Bereich sowie mit medizinischen und 
gerontopsychiatrischen Themen.
Nach der Eröffnung durch die Vorsitzende des Demenz-Verein Saar-
louis e.V. Frau Dagmar Heib und weiteren Grußworten von Ministerin 
Monika Bachmann und Landrat Patrik Lauer sind viele Vorträge von 
bundesweit anerkannten Experten vorgesehen:
Der Frühjahrstagung wird organisiert vom Demenz-Verein Saarlouis 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Saarlouis - Leitstelle „Älter 
werden“, Kreisstadt Saarlouis – Seniorenmoderatorin, Deutsche 
Alzheimergesellschaft Landesverband Saarland e.V., der Landes-
fachstelle Demenz Saarland und mit besonderer Unterstützung des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.
Die Frühjahrstagung ist eine Veranstaltung der beruflichen Fort- und 
Weiterbildung nach dem saarländischen Weiterbildungsgesetz.
Beginn jeweils 09.00 Uhr, Ende ca. 16.30 Uhr
Teilnahmegebühr: 1 Tag EUR 85,- pro Person/ 
2 Tage EUR 135,- Pro Person
Ermäßigt (gegen Nachweis) für Mitglieder des Demenz-Verein Saar-
louis e.V., Schüler, Studenten und Gruppen ab 10 Personen für einen 
Tag EUR 70,- für 2 Tage EUR 120,-
Informationen bzw. Tagungsprogramm und Anmeldeunterlagen unter
Per Telefon 06831/4 88 18 0
per Fax unter 06831/4 88 18 23 oder
per E-mail: info@demenz-saarlouis.de

 ■ KEB im Kreis Saarlouis e. V. (Dillingen)
06831/76020 - info@keb-dillingen.de - www.keb-dillingen.de
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.
Lesen und Schreiben
Mi 18 Uhr. 0 €
Niederschwelliger Sprachkurs
Do Anfänger*innen 8 Uhr, Fortgeschrittene 10.15 Uhr.
KuRS - Jugendberatung + Notschlafstelle
06831/7602660 - vera.maurer@keb-dillingen.de
Wissenschaft und Spiritualität: Nahtod-Erfahrungen
Fr 11. März 18 - 19.30 Uhr. M. Bauer. 5 €
Hochsensibel-Gesprächskreis
Fr 11. März. Präsenz: 17 - 18.30 Uhr. Online: 19.30 Uhr. I. Weiland. 
0 €
Overlock-Nähen
Sa 12. März 10 - 16 Uhr. R. Engeldinger. 40 €
Zaubern mit Maxim Maurice
So 13. März 11 - 14 Uhr. 45 € inkl. Material.
Malen im Atelier Lioba Amann
So 13. März 10 - 15 Uhr. KommKultur Saarlouis. 15 €/Std..
Make-up für die reifere Haut
Mo 14. März 17 - 19.15 Uhr. E. Dering. Merziger Straße 80. 
18 € zzgl. 5 € Mat.
Heizungsoptimierung
Mo 14. März 18 Uhr. Dr. Werner Ehl, Verbraucherzentrale. 0 €
Kommunikation mit Tablets
Mo 14. März 14 - 17 Uhr. Onlinerland. 0 €
Feng Shui im Kinderzimmer
Mo 14. März 18 - 19.30 Uhr. M. Licata. 9 €
Einführung in die Biografiearbeit
Di 15. März 19 - 20.30 Uhr. I. Weiland. 9 €
Lu Jong - tibetisches Heilyoga
Di 15. März 14 Uhr. O. Kleber. 12 €
Hausmusik bei Ute Mertes
Jeden Di 10 - 12 Uhr. 0 €
Yoga-Treff
Jeden Di 11.15 - 12.15 Uhr. G. Dietzen-Groß. 7 €
Handarbeitstreff
Jeden Mi ab 9 Uhr. 0 €
Starke Mitte durch starken Beckenboden
Mi 16. März 13.30 Uhr. O. Kleber. 12 €
Rock’n’Roll
Mi 16. März 20.15 Uhr. T. Gelz. 8 €
Demenz - Wissenswertes für Angehörige
Fr 18. März 18.30 Uhr. I. Mauer. 12 €
Auffrischungskurs für Betreuungskräfte
Fr/Sa 18./19. März 9 - 16:30 Uhr. 149 inkl. Verpfl.
Online: Spanisch lernen mit Musik
Fr 18. März 18 Uhr. E. Arce. 9 €
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die Landesregierung des Saarlandes. Ziel ist es, die Medien- und 
Internetkompetenz zu fördern. Angestrebt wird, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern den Einstieg ins Internet zu erleichtern sowie bereits 
bestehende Kenntnisse zu vertiefen. Angeboten werden fünf Veran-
staltungen:
Freitag, 18.März, 9:30-12:30 Uhr:
Grundlagen – Komm mit ins Internet
Freitag, 25.März, 9:30-11:30 Uhr:
Videotelefonie und Videokonferenzen
Freitag, 01.April, 9:30-12:30 Uhr:
Aufbaukurs Kommunikation mit Tablets
Freitag, 29.April, 9:30-11:30 Uhr:
Sicher einkaufen und bezahlen im Internet
Freitag, 13.Mai, 9:30-11:30 Uhr:
Sprechstunde Tablet, Handy und Co
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine telefonische Voranmel-
dung zu den Veranstaltungen erforderlich.
Informationen und Anmeldung:
bei der Familienbildungsstätte Saarlouis, Tel. 06831-43637

Vereine

 ■ Helfende Hände Ensdorf Saar 03 e.V.
Hilfe für die Ukraine
Krieg in Europa. Nie hätten sich die Mitglieder unseres Vereins vor-
stellen können, in solch einem unmenschlichen Geschehen helfen zu 
müssen. Überall in Deutschland wird momentan eifrig für eine schnelle 
Hilfe gesammelt.
Auch an uns verhallen diese Aufrufe nicht ungehört und so konnten 
wir vergangener Woche einige Kisten mit Hilfsgütern an den 1. Vorsit-
zenden der AWO Ensdorf, Herr Dieter Rust, übergeben.

Spendenübergabe an Herrn Dieter Rust Foto: 2.Vors. Bernd Nagelski

Diesen Kontakt möchten wir auch weiterhin nutzen, den vom Krieg 
betroffenen Menschen in und aus der Ukraine zu helfen.
Wie und vor allem womit können wir helfen ? Diese Fragen stellen sich 
viele die helfen wollen.
In Anbetracht der jetzigen Situation sind Hilfsgüter wie Haushaltswa-
ren, Spielzeug etc. momentan eher unangebracht. Auch Kleidung ist 
laut verschiedenster Organisationen vorerst ausreichend vorhanden.
Benötigt werden:
• Erste-Hilfe-Kästen, Verbandsmaterial, frei verkäufliche Medika-

mete/Schmerzmittel
• Thermounterwäsche für Männer
• haltbare Lebensmittel (z.B. Wasser, Konserven, Babynahrung, 

Kekse, Milchpulver, Nudeln, Reis)
• Ausstattung (z. B. Hygieneartikel, Masken, Einweggeschirr, Iso-

matten/Fitnessmatten, Kinderreisebetten, Decken und Schlafsä-
cke, Campingöfen, Taschen- und Kopflampen mit Batterien)

In Bezug auf Punkt 1 der Auflistung (erste Hilfe Kästen), denken wir 
u.a. an Fahrzeughalter in unserer Gemeinde.
Kontrollieren sie bitte einmal Ihren Verbandskasten im Fahrzeug 
auf Haltbarkeit. Oftmals sind diese nur noch wenige Zeit haltbar 
und somit laut STVO bald nicht mehr zugelassen.
Rüsten sie ihren PKW zeitnah auf und überlassen sie uns den, 
für sie überflüssigen, Verbandskasten um ihn einer guten Verwen-
dung zuzuführen.
Auch Inhalte, deren Verfallsdatum bereits überschritten und somit 
nicht mehr zugelassen sind, haben an anderer Stelle, in Krisensi-
tuationen, durchaus noch eine sinnvolle Verwendung.

 ■ Frühlingsfest in Colmar - Fahrt entlang 
der elsässischen Weinstraße

Die Kreisvolkshochschule Saarlouis fährt am 10. April zum Früh-
lingsfest nach Colmar. Jedes Jahr in der Osterzeit feiert Colmar das 
Erwachen des Frühlings. Es ist eine ideale Gelegenheit, um in dem 
malerischen Ambiente des historischen Stadtzentrums die ersten 
Sonnenstrahlen des Frühlings zu genießen. Das 2 Wochen dauernde 
Festival ist aus dem Leben in Colmar nicht mehr wegzudenken: Die 
Märkte erstrahlen in bunten Frühlingsfarben und Hühner, Küken, 
Enten, Schafe, Forellen und Karpfen aus den umliegenden Bauern-
höfen bevölkern die Stadt. Farbenfrohe Blumenbeete wecken Früh-
lingsgefühle und die Marktstände werden von den Schulen in Colmar 
kunstvoll bemalt. Zwei große Frühlings- und Ostermärkte finden auf 
den schönsten Plätzen der Stadt statt.
Ankunft in Colmar: Ca. 12:00 Uhr
Mittags steht ein typisch Elsässisches Menü: Quiche Lorraine, Chou-
croute garni, Dessert auf dem Programm, das optional zubuchbar ist 
(muss bei Buchung bestellt und im Bus bezahlt werden).
14.00 Uhr - 16.00 Uhr: geführter Stadtrundgang durch die historische 
Altstadt
Abfahrt: 08.00 Uhr Stadtgartenhalle Saarlouis
Reiseveranstalter: Zarth Reisen, Wadern
Der Reisepreis beträgt 68 Euro/Person inkl. Fahrt in modernem Rei-
sebus der Firma Zarth, Tagesreiseleitung und Stadtführung in Col-
mar durch Britta Hess. Die Reise findet gemäß den Richtlinien zur 
Bekämpfung der Corona Pandemie statt.
Info und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Saarlouis, Tel.: (06831) 
444-413, Fax: (06831) 444-422, E-Mail: kvhs@kreis-saarlouis.

 ■ Tagesausflug nach Straßburg
Die Kreisvolkshochschule Saarlouis fährt am 24. April nach Straßburg.
Straßburg - das kleine Paradies im Elsass mit seinem modernen euro-
päischen Zentrum lädt zu einem besonderen Ausflug ein.
Die Stadt ist Hochburg für Kunst und Wissenschaft und am Puls der 
Zeit eröffnet sie für Jedermann eine bunte Unterhaltungsszene. Herz-
liche Gastfreundschaft und kulinarische Freuden machen den Charme 
dieser Region aus. Große Geschichte ist überall zu entdecken und 
gibt dieser bezaubernden Region das entscheidende etwas. Eine lie-
bevoll restaurierte Altstadt mit romantischen Fachwerkhäusern prä-
gen das Bild des wunderschönen Straßburg! Zu entdecken gibt es viel 
in diesem kleinen französischen Eldorado!
Nach Ankunft in Straßburg erfolgt die Besichtigung der Altstadt mit 
dem Münster und dem berühmten Gerberviertel „La petite France“.
Nach der Mittagspause und anschließender Freizeit kann man das 
Flair in einem Café unterhalb des Münsters oder bei einem Bummel 
durch die schicken Einkaufsstraßen genießen. Am Nachmittag wird 
eine Busrundfahrt durch das europäische Viertel gemacht.
Auf dem Nachhauseweg wird ein knuspriger Flammkuchen in der 
Gemeinschaft serviert.
Abfahrt: 08.00 Uhr Stadtgartenhalle, Saarlouis
Rückkunft in Saarlouis: 20.00 Uhr
Der Reisepreis beträgt 74 Euro pro Person inkl. Fahrt in modernem 
Reisebus der Firma Zarth, Tagesreiseleitung und Stadtführung durch 
Britta Hess, Flammkuchen auf dem Rückweg. Die Reise findet gemäß 
den Richtlinien zur Bekämpfung der Corona Pandemie statt.

 ■ Hauch von Frühling
Dankbar für den Hauch von Frühling,
für die ersten warmen Strahlen.
Blauer Himmel kann beflügeln –
Sonne jetzt auch in den Herzen.

Kinderlachen schallt vom Spielplatz.
Scheu der Buchfink – singt im Wipfel.
Krokusse und Gänseblümchen
noch zaghaft blüh‘n.
Neues Leben – bald wird’s sprießen.

Raimund Kläser

Sonstige Veranstaltungen

 ■ Familienbildungsstätte Saarlouis: 
Kostenlose Internetkurse  
für die Generation 60+

Die Familienbildungsstätte Saarlouis bietet für Interessierte der Gene-
ration 60+ ab Mitte März kostenfreie Internet-Kurse an. Diese Kurse 
finden statt in Saarlouis-Steinrausch, im Gemeindezentrum Mitein-
ander der Generationen. Es handelt sich um Tablet-Kurse der saar-
ländischen Kampagne Onlinerland Saar, finanziell unterstützt durch 
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 ■ Rasenkraftsportverein Ensdorf e.V.
Am 19. März 2022 findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung in 
unserem Clubhaus statt, Beginn ist um 15 Uhr.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Gedenken unserer verstorbenen Vereinsmitglieder
3. Festellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
6. Berichte der Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer
7. Wahl eines Versammlungs- und Wahlleiter/in
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahlen des Vorstandes
10. Wahl der Kassenprüfer/in
11. Verschiedenes
Anträge zur Versammlung können bis zum 5. März 2022, schriftlich, 
beim Vorstand abgegeben werden.
Es wird gebeten sich an die gültigen Coronaregeln zu halten.

Sport

 ■ Schützenverein 
St. Hubertus 1927 Ensdorf e. V.

Rundenkampf Luftgewehr Kreis Klasse vom 05.03.2022
Ensdorf 1065 Ringe - Reimsbach 992 Ringe

Seelbach Monika 363 Ringe
Witzmann Markus 352 Ringe
Schröder Michael 350 Ringe
Meyer Gerhard 342 Ringe
Die Mannschaft von Ensdorf erreichte in der Tabelle Platz 2
Weiterhin Gut Schuss!!!!
Kreismeisterschaft Pistole – Revolver vom 19.02. bis 20.02.2022 
in Schwalbach
Einzelergebnisse 25 m Revolver 357mag Korrektur
Herren 2:

Rosche Armin 347 Ringe Platz 3

 ■ Tischtennisclub Ensdorf e.V.
www.ttc-ensdorf.de
Herren 1 – SG Bous-Elm 3 | 9:0
Im Spiel gegen unsere Nachbarn aus Bous gab es einen erhofften 
deutlichen Sieg, um die positive Spieldifferenz gegenüber unseren 
Verfolgern weiter auszubauen. Roman Wilhelm, Lars Niederkorn, 
Marco Sutor, Tobias Klein, Sascha Antony und Julian Demange konn-
ten einen klaren Sieg einfahren. Zum Start konnten gleich alle Doppel 
ihre positive Bilanz ausbauen. Lars/Marco, Roman/Julian und Tobias/
Sascha gaben keinen Satz ab. In den Einzeln verlief es bis auf die 
Spiele von Roman und Sascha ähnlich. Beide mussten über 5 Sätze 
gehen um ihre Spiele zu gewinnen. Ungefährdet punkteten dagegen 
Lars, Marco, Tobias und Julian. Zusätzlich zu unserer Verbesserung 
der Spieledifferenz ließen auch die direkten Verfolger aus Saarwellin-
gen Punkte liegen. Damit haben wir nun 4 Punkte Vorsprung auf die 
Zweitplazierten. Somit können wir am kommenden Samstag im direk-
ten Duell in Saarwellingen einen großen Schritt in Richtung Meister-
schaft machen. Auf geht‘s Jungs! Konzentriert bleiben und den Fokus 
auf das Spiel legen. Heja TTC!
1. Platz mit 24:0 Punkten in der 1. Bezirksklasse West 1
Herren 2 – Reisbach 2 | 5:9
Am 05.03.2022 war unsere zweite Mannschaft Gastgeber des TTV 
Reisbach 2. Gegen den Tabellennachbarn war man, wie in den meis-
ten Spielen dieser Saison, krasser Außenseiter. Man ging daher auch 
diesmal davon aus, dass der Tischtennisabend recht schnell beendet 
sein sollte.
So startete der Fight gegen den Tabellenachten, den man besiegen 
musste um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, mit den 
Doppeln.
Markus und Werner präsentierten sich in bestechender Form und 
gewannen ihr Doppel klar mit 3:0. Karl – Heinz und Matthias schafften 
nach einem Fehlstart einen super herausgespielten 3:1 – Sieg. Karsten 
und Fabian enttäuschten in ihrem Doppel als Favoriten vollkommen. 
Trotzdem konnte man mit der Ausbeute, denn es stand 2:1 für Ens-
dorf, zufrieden sein.
An die Doppel-Runde schloss sich der erste Durchlauf in den Ein-
zeln an. Markus, zur Zeit in bestechender Form, gewann sein Einzel 
mit 3:1. Karl – Heinz hielt zwar gut mit, konnte aber den Sieg aus 
dem vorangegangenen Doppel nicht wiederholen und verlor mit 1:3.

Für Fragen stehen ihnen die „Helfenden Hände Ensdorf 03 e.V.“ unter 
der Telefonnummer 06831/52844 gerne zur Verfügung (bei Anrufbe-
antworter rufen wir zeitnah zurück).
Spendenkonten:
Helfende Hände Ensdorf Saar 03 e.V.
Verwendungszweck: Hilfe für Kriegsflüchtlinge der Ukraine 2022
Kreissparkasse Saarlouis IBAN: DE 40 5935 0110 0003 2034 11
Vereinigte Volksbank e.G IBAN: DE 31 5909 2000 3140 3100 09
Selbstverständlich stellen wir ihnen, wenn sie es wünschen, für das 
Finanzamt eine Spendenquittung aus.
Wir danken schon jetzt für Ihre Unterstützung recht herzlich
Michael Zocchetti

ühlingskonzert
Frühlingskonzert

usikfreunde1904 Ensdorf 

Verein der Musikfreunde1904 Ensdorf e.V.e.V.
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Kartenvorverkauf:   Schreibwaren Zimmer, Salonfähig Michaela Scholl
Erwachsene:  9,- € , Kinder u. Jugendl. bis 15 Jahre:   6,- €  

Beginn:  19.30 Uhr  -  Einlass: 18.30 Uhr
Leitung: Mark Endres

Service runService runService rund um den Druckd um den Druckd um den Druck
!!! Das Konzert fi ndet unter den tagesaktuellen Coronavorschriften statt !!!

 ■ Kneipp Verein Ensdorf
Einladung an alle Mitglieder des Kneipp Vereins 
Ensdorf zu unserer Mitgliederversammlung 2022
am Sonntag, den 3. April 2022 Beginn: 15.00 Uhr
im Bergmannsheim in 66806 Ensdorf
Wir bitten um Einhaltung der aktuellen Corona Maßnahmen

Tagesordnung:
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
TOP 2 Totenehrung
TOP 3 Rechenschaftsbericht 2021 Christel Kreutzer
TOP 4 Kassenbericht und Wirtschaftsplan Waltraud Schlichter
TOP 5 Bericht der Kassenprüfer – Entlastung des Vorstandes
TOP 6 Ehrungen
TOP 7 Wahl eines Versammlungsleiters
TOP 8 Wahl des neuen Vorstandes

1. Vorsitzende/er
2. Vorsitzende/er
Schriftführer/in
1. Schatzmeister/in
2. Schatzmeister/in
Wahl des Beirates

TOP 9 Wahl der Kassenprüfer
TOP 10 Vorschau und Verschiedenes
Der Vorstand
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 ■ Redaktionsschluss-Vorverlegungen 
2022

Karfreitag – KW 15
Redaktionsschluss: Montag, 11.04., 09.00 Uhr

Christi Himmelfahrt – KW 21
Redaktionsschluss: Montag, 23.05., 09.00 Uhr

Fronleichnam – KW 24
Redaktionsschluss: Montag, 13.06., 09.00 Uhr

Allerheiligen – KW 44
Redaktionsschluss: Montag, 31.10., 09.00 Uhr

Vorweihnachtswoche – KW 51 – letzte Ausgabe
Redaktionsschluss: Montag, 19.12., 09.00 Uhr

Karsten lag in seinem ersten Einzel schnell mit 0:2 zurück. Er kämpfte 
sich jedoch mit einer wahren Leistungssteigerung in den 5. Satz. Dort 
verlor nach 5:1 – Führung bei Seitenwechsel und mehrerer Netz-Kan-
ten-Asse seines Gegners im Schlussspurt mit 2:3. Werner zeigte in 
einer wahren Abwehrschlacht eine sehr gute Leistung und verlor nur 
unglücklich mit 1:3. Fabian deklassierte seinen Gegner mit 3:0. Mat-
thias hielt sehr gut mit. Er verpasste es aber schließlich seinen Geg-
ner mehr in die Rückhand zu zwingen. So verlor er mit 1:3. Nach der 
ersten Einzel-Runde stand es 4:5 für Reisbach. Das Duell war also ein 
Kampf auf Augenhöhe.
Markus glich zum Start der Einzel-Runde 2 zum 5:5 aus. Er beherrschte 
seinen Gegner nach Belieben. Karl – Heinz steigerte sich gegenüber 
seinem ersten Einzel nochmal deutlich. Trotz einer wahren Kampfleis-
tung verlor er im 5. Satz. Karsten musste in seinem zweiten Einzel 
wieder in den 5. Satz und verlor auch diesmal. Er scheint den 5-Satz-
Fluch von Markus geerbt zu haben. Auch Werner verlor trotz einer sehr 
guten Leistung sein zweites Einzel im 5. Satz. Fabian beendete die 
zweite Einzelrunde mit einer klaren Niederlage mit 1:3.
Das Spiel war vorbei und endete 5:9.
Fazit:
Unsere zweite Mannschaft zeigte, wenn man von der Doppelleistung 
von Karsten /Fabian absieht eine sehr gute Mannschaftsleistung. 
Wären die vier 5 – Satz-Spiele für uns statt gegen uns ausgegangen, 
hätten wir gewonnen. Daher wäre zumindest eine Punkteteilung mehr 
als verdient gewesen. Der Tischtennisgott meinte es jedoch nicht gut 
mit uns.
1:25 Punkte – 10. Platz – 1. Bezirksklasse West
Training
Dienstag und Donnerstag
16:30 – 17:30 Uhr Anfänger
17:45 – 18:45 Uhr Fortgeschrittene
19:00 – 20:30 Uhr Erwachsene (Do. bis 22 Uhr

Politische Parteien
und Wählergruppen

 ■ Hinweis vor den Wahlen

An alle Parteien und politische Organisationen

Veröffentlichungen der o.g. Gruppen sind im Allgemeinen und 
besonders vor Wahlen immer unter dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung und Neutralität zu beachten.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen im März, möchten wir 
Sie deshalb darauf hinweisen, dass 6 Wochen vor dem jeweiligen 
Wahltermin nur Terminkündigungen -als Fließtext- abgedruckt 
werden. Diese werden nur bis zu zweimal vor einer politischen Ver-
anstaltung veröffentlicht.

Wir bitten Sie von Texteinsendungen anderer Art abzusehen.

Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

 ■ CDU Gemeindeverband Ensdorf
Infostand in der Ortsmitte am 19.03.2022
Am Samstag, dem 19. März 2022 informieren wir Sie an unserem Info-
stand in der Ortsmitte vor der Bäckerei Beiske in der Zeit von 7.00 
bis 10.00 Uhr über die politische Arbeit der CDU und unseres Minis-
terpräsdenten Tobias Hans in unserem Land – über das, was für das 
Saarland erreicht wurde und über die Ziele der nächsten Jahre. Auch 
die Kandidaten unseres Wahlkreises Saarlouis stellen wir Ihnen vor. 
Sie sind herzlich eingeladen mit uns zu diskutieren. Wir freuen uns 
auf Sie.

Vorstandssitzung am 16.03.2022
Am Mittwoch, dem 16. März 2022 findet um 19.00 Uhr im Café Storm-
wind die nächste Vorstandssitzung des CDU Gemeindeverbandes 
Ensdorf statt. Alle Vorstandsmitglieder und interessierten Parteimit-
glieder sind herzlich eingeladen.

 ■ Bündnis 90 Die Grünen Saar - OV Ensdorf
Unsere Informationsstände zur Landtagswahl 2022
• Samstag, den 19. März 2022 vor Edeka Schmidt
• Samstag, den 26. März 2002 in Ensdorf Ortsmitte
Bitte Vormerken
• Ensdorf Picobello am Freitag Nachmittag, den 18. März 2022
• Nachtreffen auf dem Bauhof am Samstag, den 19. März 2022 

ab 12:00 Uhr für alle unsere fleißigen Abfallsammlerinnen und 
-sammler

Glücklich? 
 
Teilen Sie Ihr Glück! 
Mit einer Familienanzeige
in Ihrem Mitteilungsblatt.
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...immer Donnerstags!
Das Original in
Ensdorf beim Edeka   
(Walter-von Rathenaustr.) (Walter-von Rathenaustr.) (Walter-von Rathenaustr.) 
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Inh. Kai Kleinekemper

Sengsterstraße 10 - 66787 Wadgassen

Bauunternehmung MERL
Wir führen aus: Maurer-, Abriss-, Estrich-, Bagger-, Baumfäll-, Isolierar-
beiten, Garten- und Landschaftsbau einschl. Verbundsteinverlegung sowie 
Steingartenanlegung. Neu- und Altbausanierung, Trockenlegung, Klär-
gruben kurzschließen, Zaunbau, Treppenschalung – auch Kleinaufträge. 
Telefon: 0 68 31 / 704164 oder 0178 / 4305299

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Ensdorf

Heimat Heimat neuneu  entdeckenentdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Neues aus Ensdorf“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Neues aus Ensdorf“  
unter http://epaper.wittich.de/115

Redaktions-Annahmeschluss 
Di., 9.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 mein.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Christian Lehner
Gebietsverkaufsleiter
Tel.: 06831 508790 
c.lehner@wittich-foehren.de

Beate Pulcher 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06831 5087-90
info@lehner-christian.de

für unsere Leser und Interessenten.

Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt 
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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  Helfen Sie mit. Jede Spende zählt 

 

Hilfe für die Menschen

in der Ukraine

....,. cbrri{? � + m1 MISERIOR s;;i;a r.mlll '!lm ;;.w.1i == � -- ............. ___ �� 

Gemeinsam für Menschen in Not. 

feondnis 
Untwicklung Hilft 
....,. cbrri{? � + m1 MISERIOR s;;i;a r.mlll '!lm ;;.w.1i == � -- ............. ___ �� 

Gemeinsam für Menschen in Not. 

Spendenkonto:
DE53 200 400 600 200 400 600
Stichwort: Nothilfe Ukraine

www.spenden-nothilfe.de

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen 
Kinder, Frauen und Männer bangen um ihr Leben 
und ihre Zukunft. Viele Bündnisorganisationen 
sind vor Ort, um das Leid der Menschen zu lin-
dern und organisieren Transporte mit Nahrungs-
mitteln, Trinkwasser, medizinischer Hilfe u.v.m. 

Die LINUS WITTICH Medien KG unterstützt den 
Spendenaufruf von „Bündnis Entwicklung Hilft“ 
und „Aktion Deutschland hilft“ und bittet um 
Ihre Mithilfe, weil jede Spende zählt! 
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Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN Kristallglas, im Wert von € 14,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1095597

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Ge-
tränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/
service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, 
Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung 
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Primitivo aus Süditalien

SIE SPAREN

48%

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 95,56 nur € 4990
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Einfach immer für Sie da
Telefon 06831 / 52286 

Am Pfarrgarten 12 - 66806 Ensdorf
www.bestattungen-ensdorf.de

Hilfe, Beratung & Betreuung
Ihr Helfer im Trauerfall

Inh. Michael Heitz

Beerdigungsinstitut
Britz-Heitz

IhRE pRIVATE KlEInAnzEIgE
IM SAARlAnD

& 
gesucht

 gefunden

Badabriss (Innenabriss) mit

Entsorgung. Firma UTH, Tel.

06861/9083421 o. 0151/17285336

Suche Traktor und

Oldtimertraktoren. Tel. 06868/

256439 o. 0175/5471305

ENTRÜMPELUNGEN  
ANTIK- & SAMMLERWELT ILLINGEN

• transparenter Festpreis ohne versteckte Kosten 
• hohe Wertanrechnung, auf KFZ, auch Goldankauf
• enge Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
• absolute Seriösität
• problemlos & schnell ist Ihr Haus/Wohnung besenrein

Diplom Betriebswirtin (FH) Susanne Kirnberger
Hauptstr. 24, 66557 Illingen, Tel. 06825-4999355

Netter Sammler kauft Modellei-

senbahnen ( aller Art u. Menge )
sowie Modellautos. Zahle Spitzen-
preise! Tel.: 06838/9779994 od.
0174/3232959

Kaufe Pelze,
Gold/Silberschmuck, Taschen-
u. Armbanduhren, Münzsammlun-
gen, Orientteppiche, excl. Handta-
schen, Modeschmuck, Porzellanfi-
guren, Geschirr- u. Musikinstru-
mente aller Art. T. 06834/55736 o.
0171/5281839

Suche Oldtimer Motorrad, Moped,
Mofa oder Hilfsmotor von allen
Marken, auch defekt, ohne
Papiere, zum restaurieren, durch-
gerostet, Scheunenfunde oder nur
Teile. Bitte alles anbieten !!! Email:
pauzei@web.de Tel.: 0176-
72683203 o. 06133/3880461

Baumfällung
Baumgipfelung und Heckenschnitt 

mit Abtransport. Schmidt,  
Mobil 0157/30041616, Tel. 06825/46707

Privatpraxis für ganzheitliche
Orthopädie und spezielle Fußortho-
pädie - Osteopressur / Segment/
Reflextherapie / TTM - Heilprakti-
ker/Podologe Thomas Landfried
(MSc.) Tel.: 06872/9998011 - Inter-
net: www.heilpraktiker-losheim.de

Kaufe alles Alte! Möbel, Bilder,
Porzellan, Uhren u. Münzen, ganze
Sammlungen, Militaria u. Musikin-
strumente, auch rep.bedürftig,
ganze Nachlässe. Zahle gut! Karl
Buchert, Tel. 06826/53248

Wir digitalisieren ihre Super
8/N8, Hi-8, VHS-C, Mini-DV und
VHS, Tonbänder/Musikkassetten u.
LP, Dias, Fotos und Alben! Compu-
terhilfe! 06825/8006088 medien-
puzzle.de

Gärtner sucht Arbeit: Hecken u.
Sträucher schneiden. Umgestal-
tung u. Neugestaltungen vom Gar-
ten, Zaunbau. Pflastersteine verle-
gen, Terrassenbau u.v.m., Tel.
0174/6314126

Besenreine Entrümpelung von
Haus u. Hof. Seit 20 Jahren. Saar-
landweit, Festpreisgarantie, faire
Wertanrechnung. Fa. Schilden, Tel.
06836/9198444, raeumungs-ser-
vice-schilden.de

Achtung! Altes gegen Bares für
Armband-/Taschenuhren, Taschen,

Schmuck, Fotoalben, Münzen,

Zinn, Bestecke, Porzellan, Kame-

ras u. alte Möbel. T. 06826/

8269280 o. 0160/8020207

Hausmeisterservice Michael

Dörr, Mäh- u. Gartenarbeiten,
Heckenschnitt, Betreuung Mehrfa-
milienhäuser, Tel. 0163/2511968

Halle zu vermieten: Größe 14,4
m x 8,4 m, Durchgang 2,40 m breit
x 2,44 m hoch. Anfragen unter Tel.
0176/35874220

24Std. Altenpflegekraft, seriös,
zuverl., erfahren sucht eine langfr.
Stelle in priv. Haushalt inkl. Haus-
haltsführung. Tel.: 0162/6256257

Gartenarbeiten von A-Z,

deutscher Rentner erledigt ihre
Gartenarbeit, mit Abtransport. Tel.:
0151/64448756

Kaufe Ihren alten/defekten
Rasentraktor, Aufsitzmäher, Jum-
per, Diesel-Hochdruckreiniger etc.
(auch m. Motorschaden), gerne
auch Vorführgeräte od. auch neu-
wertige Rasentraktoren. Anrufen
od. anschreiben per WhatsApp.
Tel.: 0157/85982793

Abschied nehmen

Danksagung
Wir danken allen, die unserer lieben Verstorbenen

Hildegard Leichtweis
geb. Spies

im Leben Achtung und Freundschaft schenkten und jetzt mit 
uns Abschied nahmen, sich in stiller Trauer mit uns verbunden 

fühlten und ihre Anteilnahme durch Wort, Schrift, Kranz-, 
Blumen- und Geldspenden zum Ausdruck brachten.

Andreas und Jill
sowie alle Anverwandten

Ensdorf, im März 2022

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Bündnis 90 /Die Grünen /OV
Ensdorf bei.

Abschied nehmen.
Traueranzeige und -danksagung 
in Ihrem Mitteilungsblatt.
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- Moderne Heizungsanlagen
- Altersgerechte Bäder
- Energieberater

- Kundendienst
- Moderne Bäder
- Solaranlagen

Püttlinger Str. 129 - 66773 Schwalbach-Elm

Sauer & Scherer GmbH
Heizung - Bäder - Solar

Telefon 06834 / 95 34 34

www.heizung-sauer-scherer.de

Neu und modern in meist nur 1 Tag

• Qualität seit 40 Jahren • Ohne Dreck und Lärm • Festpreise

Türen  Haustüren  Treppen  Küchen  Fenster  Decken

Clevere Renovierungslösungen

Rufen Sie uns an:

06834 / 10 54
www.bossmann.portas.de
Besuchen Sie unsere 
Studio-Ausstellung:

PORTAS-Fachbetrieb
Portas Boßmann GmbH
Gewerbestr. 1
66773 Schwalbach/Bous

Wasserschadensanierung • Komplettbäder
Heizung • Sanitär • Notdienst

Konrad Müller, Tel. 06831 / 123872 + 0177 / 7282186
Kesseltausch zum Festpreis, siehe www.konrad-mueller-heizungen.de

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Der Demenz-Verein Saarlouis e.V. sucht für 
seinen gerontopsychiatrischen Pflegedienst und seine Tagestätte  
exam. Pflegefachkräftekräfte, Pflegehelfer, Betreuungskräfte und 
Hauswirtschaftskräfte 
Bewerbungen bitte an pflegedienst@demenz-saarlouis.de oder 
Demenz-Verein Saarlouis e.V., Ludwigstraße 5, 66740 Saarlouis 
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SAARSAAR

LAND

Gute Gründe, die CDU im Kreis Saarlouis 
zu wählen!

Starke Wirtschaft, 
gute Arbeit

Beste Bildung,
gute Betreuung

Ja, zum Klimaschutz, 
aber bezahlbar 
 so geht Zukunft

Auf Nummer sicher 
leben – für eine 
sichere Heimat

1. 2.
3. 4.

Jetzt schon Briefwahl!

Telefon 06831 / 9 44 910

saarlouis@saar.cdu.de
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Ute 
Mücklich-Heinrich

Raphael
Schäfer MdL

Patrick 
Waldraff

Marc
Speicher 
MdL

Dagmar 
Heib MdL

Alexandra 
HeinenMatthias

Fries

Für einen starken 
Landkreis Saarlouis in 
unserem Land

5.


